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Die aktuelle 
Ausgabe der 

InZeitung 
beschäftigt sich 

mit der Mög-
lichkeit, bei den 

anstehenden 
Wahlen ein kla-
res Zeichen für 

die Demokratie 
zu setzen.

Heiße Phase  
bis zur Wahl

Briefwahlbüro öffnet am Montag

Die Wahlplakate hängen 
schon, jetzt kommen 

auch die Wahlunterla-
gen: Am Montag, 13. Mai, 
beginnt der Versand der 
Wahlbenachrichtigungen 
und Stimmzettel. Außer-
dem öffnet das Briefwahl-
büro im Wahlamt in 
der Berliner 
Allee 1.

Noch vier 
Wochen sind 
es bis zum 
W a h l t a g . 
Am Sonntag, 9. Juni, 
finden die Europawahl, die 
Gemeinderatswahl (48 Stim-
men) sowie in acht Freiburger 
Ortschaften die Ortschaftsrats-
wahlen (12 oder 14 Stimmen, 
je nach Größe der Ortschaft) 
statt. Da das Wählen mit so 
vielen Stimmen viel Zeit in 
Anspruch nimmt, ist es ratsam, 
die Stimmzettel schon zu Hau-
se auszufüllen und ins Wahllo-
kal mitzubringen. Das spart die 
eigene Zeit und die der ande-
ren Wählerinnen und Wähler, 
die auf eine freie Wahlkabine 

warten. Deutlich einfacher ist 
es bei der Europawahl: Hier 
werden die Stimmzettel nicht 
mitgeschickt, da dies gesetz-
lich nicht erlaubt ist. Da man 
hier nur eine Stimme hat, dau-
ert der Wahlvorgang im Wahl-
lokal in der Regel aber nicht 
lange. 

Wer Brief-
wahl bean-
tragen möch-
te, tut dies am 
einfachsten 
unter www.
freiburg.de/
b r i e f w a h l . 

Um den Online-Antrag aus-
zufüllen, braucht man die 
Wählernummer, die auf der 
Wahlbenachrichtigung steht. 
Wer es ganz eilig hat, kann ab 
Montag, 13. Mai, ins Wahlamt 
in der Berliner Allee 1 kom-
men und direkt vor Ort wählen 
– oder seine Briefwahlunterla-
gen abholen und mit nach Hau-
se nehmen.  

  Öffnungszeiten Briefwahlbüro:  
13. – 31.5.: Mo 8 – 12, Di – Fr 8 – 16 Uhr 
3. – 7.6.: Mo – Fr 10 – 18 Uhr 
www.freiburg.de/briefwahl

wahlen2024

Die Nachteulen sind 
wieder unterwegs
Positive Erfahrungen aus dem Vorjahr

Die warme Jahreszeit 
steht bevor, und da-

mit geht es auch für die 
städtischen Teams der 
Nachtmediation wieder los: 
Seit dieser Woche sind die 
Nightowls jeweils donners-
tags, freitags und sams-
tags sowie vor Feiertagen 
zwischen 17 und 23 Uhr 
auf öffentlichen Plätzen 
und in der Innenstadt in 
Zweierteams unterwegs.

Der Fokus liegt dabei auf 
den Hotspots Seepark, Platz 
der Alten Synagoge und Au-
gustinerplatz. Die vier Frauen 
und zwei Männer, die in ihren 
roten T-Shirts gut erkennbar 
sind, werben für ein rück-
sichtsvolles und respektvol-
les Miteinander. Sie sprechen 
Menschen an, die draußen 
feiern, und machen sie auf die 
Interessen der Anwohnerinnen 
und Anwohner aufmerksam – 
insbesondere geht es dabei um 
Themen wie Lärm, Müll und 
Wildurinieren. Gleichzeitig 
bieten die Nightowls auch Un-
terstützung an, zum Beispiel 
Begleitung zur nächstgelege-
nen Bahn- oder Bushaltestelle 

oder Erste Hilfe. Bei Bedarf 
geben sie auch Mülltüten aus.

Die Erfahrungen des letzten 
Jahres sind durchweg positiv. 
Das Gesprächsangebot wurde 
sehr gut aufgenommen. Die 
überwiegende Mehrheit zeigte 
Verständnis für die Bedürfnis-
se der Anwohnenden. Diese 
wiederum berichten, dass sich 
die Gesamtsituation erheblich 
verbessert habe und es abends 
und nachts deutlich ruhiger sei. 
Sowohl Platznutzende als auch 
Anwohnerinnen und Anwohner 
lobten den präventiven Ansatz. 

Die Nachtmediation ist seit 
2023 Teil des neuen Konzepts 
zur kommunalen Konfliktprä-
vention der Abteilung „Öffent-
licher Raum – Platzmanage-
ment und Konfliktprävention“ 
des Amts für öffentliche Ord-
nung. Über eine weitere Ver-
stärkung der Nachtmediatorin-
nen und Nachtmediatoren wird 
der Gemeinderat im Herbst 
entscheiden.

„Ich bin sehr dankbar für 
unsere engagierten Nightowls, 
die einen wichtigen Beitrag für 
ein respektvolles Miteinander 
leisten“, so Ordnungsbürger-
meister Stefan Breiter. 

Rundgang über die Baustelle
NS-Dokuzentrum am Rotteckring wird in einem Jahr eröffnet

In knapp einem Jahr soll 
das Dokumentationszen-

trum Nationalsozialismus 
seine Türen öffnen. Ak-
tuell ist das Gebäude des 
früheren Verkehrsamts 
am Rotteckring noch eine 
Baustelle. Der Baufort-
schritt lässt die künfti-
gen Ausstellungsräume 
aber bereits erahnen.

Auf 800  Quadratmetern 
entsteht mit dem Dokumenta-
tionszentrum Nationalsozialis-
mus erstmals eine Einrichtung 
in Freiburg, die sich explizit 
mit der Geschichte der Stadt 
und ihren Einwohnerinnen und 
Einwohnern zur Zeit des Nati-
onalsozialismus auseinander-
setzt. Als Ort des Gedenkens 
und der Information soll es die 
Erinnerung an die Ursachen 
und Folgen der NS-Diktatur in 
den Fokus rücken – was mo-
mentan wichtiger denn je er-
scheint.

WG für die Demokratie
Die Dauerausstellung wird 

über drei Etagen die Zeit von 
der Weimarer Republik bis 
heute beleuchten. Dabei wird 
nicht nur die Geschichte der 
Täter einerseits und der Opfer 
andererseits erzählt, sondern 
vielmehr werden die Graustu-
fen dazwischen in den Mittel-
punkt gestellt. Warum hat sich 
beispielsweise jemand, der 
die SS unterstützt hat, für die 
Rettung von Juden eingesetzt? 
Oder warum hat jemand, der 
mit einer jüdischen Familie be-
freundet war, später von ihrem 
Besitz profitiert? Im Doku-
mentationszentrum wird es da-
rum gehen, kontinuierlich neue 
Fragen zu stellen, sie zu disku-
tieren und sich mit aktuellen 
Forschungsergebnissen ausei-
nanderzusetzen, um zu zeigen, 
was das für die Gegenwart 

bedeutet. Gemeinsam mit der 
Landeszentrale für politische 
Bildung, die ins benachbarte 
Gebäude einzieht, soll das Do-
kumentationszentrum ein Ort 
des Dialogs, der Kooperation 
und der kritischen Auseinan-
dersetzung sein. „Ich bin froh, 
dass wir hier künftig eine WG 
für die Demokratie haben“, so 
Erster Bürgermeister Ulrich 
von Kirchbach bei einem Pres-
serundgang über die Baustelle.

1919 bis heute
Im Eingangsbereich des Do-

kumentationszentrums wird 
der Weg in die Zeit des Natio-
nalsozialismus und damit auch 
die Zeit der Weimarer Repub-
lik beleuchtet. Hier wurde im 
vergangenen Jahr hinter einer 
Wandverkleidung ein Gemälde 
von Theodor Kammerer gefun-
den, welches den Zeitgeist der 
NS-Ideologie widerspiegelt. 
Julia Wolrab, wissenschaftli-
che Leiterin des Dokumenta-
tionszentrums, erklärte beim 
Rundgang, dass das Gemälde 
nicht in seiner Gesamtheit ge-
zeigt wird, sondern in wech-
selnden Ausschnitten mit ent-
sprechenden Erläuterungen. 
Das Foyer bietet zudem aus-
reichend Platz für Veranstal-
tungen und Gastausstellungen. 
Daran anschließend entsteht 
im Innenhof ein Gedenkraum. 
An seinen Wänden werden die 
Namen von verfolgten und 
ermordeten Bürgern und Bür-
gerinnen Freiburgs zu finden 
sein – die Möglichkeit, Namen 
hinzuzufügen, besteht. Im Ge-
denkraum wird auch an die 
Zerstörung der Alten Synagoge 
im Jahr 1938 erinnert.

Im Untergeschoss des Ge-
bäudes befindet sich ein ehe-
maliger Luftschutzbunker, der 
einst „öffentlich“ zugänglich 
war. Ausgestattet mit einer 
Gasschleuse hatte er damals 

Platz für bis zu 170 Personen, 
war aber ausschließlich für 
Personen gedacht, die dem 
nationalsozialistischen Ideal 
entsprachen. Nebeneinander 
wird hier die Geschichte Frei-
burgs von 1933 bis 1942 aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
erzählt: unmittelbare Kriegs-
vorbereitungen treffen auf 
Gewalt gegen Verfolgte. Die 
Räumlichkeiten sind passend 
gewählt, da sie die dunkelste 
Zeit Freiburgs sowie Deutsch-
lands auch vor Ort in kalten, 
großen, dunklen Räumen wi-
derspiegeln.

Heller ist das Obergeschoss.  
Hier wird die Periode von 
1943 bis 1945 sowie das po-
litische, gesellschaftliche und 
juristische Nachleben bis in 
die Gegenwart aufgearbeitet. 
Multimediale Präsentationen 
bringen Besuchenden Biografi-
en und Geschichten aus dieser 
Zeit näher. Zusätzlich zu Semi-
nar- und Sonderausstellungs-
räumen findet sich hier auch 
der Bibliotheksnachlass von 
Gertrud  Luckner, der Freibur-
ger Widerstandskämpferin ge-
gen den Nationalsozialismus.

Förderverein
Der Förderverein hat sich 

zum Ziel gesetzt, das NS-Do-
kuzentrum, das von den Städti-
schen Museen Freiburg geführt 
wird, finanziell zu unterstützen. 
„Es kommt spät, aber zum rich-
tigen Zeitpunkt“, so Christoph 
Ebner, Vorsitzender des Vereins. 
Mit seinem Verein will er dazu 
beitragen, die Verankerung 
und Präsenz des Dokumentati-
onszentrums in der Region zu 
stärken und der Gesellschaft zu 
zeigen, wie wichtig es ist, die 
Zeit des Nationalsozialismus 
aufzuarbeiten. 

  www.nsdoku.freiburg.de
Förderverein NS-Dokuzentrum: 
www.nsdoku-fr-fv.de

Gedenken – Erinnern – Vermitteln: Julia Wolrab leitet das künftige NS-Dokuzentrum. Die Gas-
Schleuse im Untergeschoss hinterlässt bei Besuchenden ein beängstigendes Gefühl.

Ungeliebter 
Spitzenplatz
Freiburg „führt“ in 
der Kriminalstatistik

Im Haupt- und Finanzaus-
schuss hat Polizeivizeprä-

sident Matthias Zeiser die 
polizeiliche Kriminalsta-
tistik für den Stadtkreis 
Freiburg vorgestellt. Die 
Zahlen sind ernüchternd: 
Vor allem aufgrund eines 
deutlichen Anstiegs beim 
Diebstahl steht Freiburg 
landesweit an der Spitze.

OB Martin Horn dankte zu 
Beginn der Debatte für das 
Engagement der Polizei und 
betonte die Bedeutung der 
kürzlich fortgeschriebenen 
Sicherheitspartnerschaft zwi-
schen Stadt und Land. „Das ist 
ein ganz wichtiger Baustein“, 
ergänzte Ordnungsbürgermeis-
ter Stefan Breiter. 

Teil des Pakets sind unter 
anderem rund 100 zusätzliche 
Stellen für das Polizeipräsidi-
um Freiburg, das als einziges in 
Deutschland zwei Landesgren-
zen, davon eine EU-Außen-
grenze, umfasst. „Diese geo-
politische Lage spiegelt sich in 
den Zahlen wider“, so Zeiser. 

2023 sei von drei Faktoren 
besonders geprägt gewesen. Es 
war das erste Jahr nach Coro-
na, mit viel Zuwanderung und 
mit einer deutlichen Zunahme 
beim Diebstahl. Zum Teil be-
dingen sich diese Umstände 
gegenseitig. So habe es nach 
Corona eine „Zunahme der 
Bewegungsdynamik“ gegeben. 
Und wenn mehr Leute unter-
wegs sind, gebe es eben auch 
mehr Straftaten.

Konkret waren es 2023 in 
Freiburg knapp über 25 000 
Straftaten, das sind 12,5 Pro-
zent mehr als 2022. Taten, die 
nur Ausländer begehen können 
(wie Verstöße gegen das Aus-
länderrecht), sind darin nicht 
enthalten. Große Anstiege gab 
es beim Diebstahl (+26,5 %), 
bei Wohnungseinbrüchen 
(+17,4 %) und der Straßenkri-
minalität (+16,3 %). 

  Alle Zahlen im Detail unter: 
ppfreiburg.polizei-bw.de/statistiken

Als Partner: Rathaus und Poli-
zei sorgen für Sicherheit.
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„Bellissimo!“
Weltberühmt: Ein Teil der größten europä

ischen TafelmalereiSammlung außerhalb 
Italiens wird ab Samstag, 18. Mai, im Augus
tinermuseum präsentiert. Die Werke reichen 
von der Gotik bis zur Renaissance und kom
men als Leihgabe aus dem Lindenau Museum 
in Altenburg (Thüringen), das derzeit saniert 
wird. „Bellissimo!“ präsentiert unter ande
rem kostbare Werke von Fra Angelico oder 
Sandro Botticelli. Damit beim Transport trotz 
aufwendigster Verpackung und einer auf 
Kunstwerke spezialisierten Spedition nichts 
schiefgeht, sind aus Altenburg eigens die 
 Restauratoren Johannes Schaefer und Chris
tian Maul (v. l.) mit nach Freiburg gekommen. 
Im Augustinermuseum angekommen, mussten 
sich die Malereien erst an das Raumklima 
des Museums anpassen, bevor sie ausgepackt 
und erneut überprüft wurden. Man sieht den 
beiden Restauratoren die Freude an, dass 
Botticellis „Anbetung des Kindes“ wie alle 
anderen Bilder die Reise gut überstanden hat. 
„Bellissimo!“ ist in Freiburg bis zum 3. No
vember zu sehen – und lässt einen Blick in 
„die Seele unseres Hauses“ zu, so Johannes 
Schaefer. (Foto: P. Seeger)

  www.freiburg.de/museen

Wenig Bewegung auf dem Immobilienmarkt
Baubürgermeister Martin Haag sieht „Möglichkeiten und Grenzen städtischen Handelns“

Erstmals seit vielen Jah-
ren hat der Gutachter-

ausschuss über alle Markt-
segmente hinweg fallende 
Preise in Freiburg ermittelt. 
Damit schlägt sich der Bun-
destrend mit seinem histo-
rischen Preisverfall auch in 
Freiburg nieder, allerdings 
in weit geringerem Um-
fang und sehr differenziert 
in einzelnen Teilmärkten.

Bei den Zahlen, die Tina 
Gering für das Vermessungs-
amt präsentierte, ist besonders 
auffällig, dass es 2023 deutlich 
weniger registrierte Verkäufe 
gegeben hat: 1620 sind rund 
150 weniger (oder 8 %) als 
2022 und sogar rund 600 weni-
ger als noch 2021. Noch deut-
licher rückläufig sind die Geld-
umsätze; hier waren es mit 763 
Millionen Euro 21 Prozent we-
niger als 2022 (968 Mio. Euro).

Aufgrund der geringen 
Fallzahlen sind nicht in allen 
Marktsegmenten klare Aussa-
gen möglich. Wenn nur sehr 

wenige oder gar kein Haus 
oder Grundstück in einem be-
stimmten Teilmarkt gehandelt 
wird, sind keine Rückschlüs-
se auf die Marktentwicklung 
möglich. So gab es 2023 le-
diglich ein neu gebautes Ein-
familienhaus, dessen Kaufver-
trag vom Gutachterausschuss 
ausgewertet werden konnte. 
Bauplätze gab es stadtweit nur 
zwölf, davon kein einziger für 
einen mehrgeschossigen Bau. 
Auf dieser Basis sind keine be-
lastbaren Aussagen möglich.

Umso wichtiger sind daher 
die langfristigen Beobachtun-
gen. So sind in Freiburg durch 
die damaligen Neubaugebie-
te Rieselfeld und Vauban die 
Preise sowohl für Immobilien-
kauf als auch Miete für einen 
langen Zeitraum fast konstant 
geblieben, ehe sie ab Anfang 
der 2000er-Jahre sprunghaft 
angestiegen waren. 

Eine ähnlich stabilisierende 
Wirkung erhofft sich Bürger-
meister Martin Haag von den 
großen städtischen Bauprojek-

ten in Kleineschholz und Die-
tenbach, aber auch in Zinklern 
oder Hinter den Gärten in Tien-
gen. „Das, was wir tun können, 
tun wir“, versprach der Bau-
bürgermeister.

Mit Blick auf die Zins- und 
Baupreisentwicklung stell-
te Haag aber auch fest, dass 
bundesweite Trends nicht vor 
Freiburg haltmachen. „Wir se-
hen die Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen städtischen 
Handelns.“ Auf die Besonder-
heiten des Freiburger Marktes 
wies auch Hugo Sprenker, der 
Vorsitzende des Gutachteraus-
schusses, hin. Freiburg sei tra-
ditionell sehr beliebt und habe 
leider sehr begrenzte räumliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Das führe in der Summe zu ei-
ner hohen Nachfrage und ent-
sprechenden Preisen.

Alle Zahlen und Fakten lie-
fert der 102-seitige Bericht des 
Gutachterausschusses. Er ist als 
PDF für 40 Euro erhältlich. 

   www.freiburg.de/ 
immobilienmarktberichtHier wächst Freiburg: das 2023 fertiggestellte Neubaugebiet am Ortsrand von Ebnet.
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Der Neue im  
Basler Hof

Regierungspräsident Gappert stellt sich vor

Gut einen Monat nach 
seinem Dienstantritt 

am 1. April hat sich der 
neue Regierungspräsident 
Carsten Gappert erstmals 
den Medienschaffenden 
der Region vorgestellt. 

Der 50-jährige gebürtige 
Lahrer lebt mit seiner fünf-
köpfigen Familie in Schutter-
tal im Ortenaukreis. Dort war 
das Grünen-Parteimitglied 
auch Bürgermeister von 2004 
bis 2020. Anschließend war er 
freiberuflich tätig und unter-
stützte Verwaltungen bei The-
men der Digitalisierung. 

Zu Freiburg hat der studierte 
Germanist und Historiker aber 
ebenfalls einen engen Draht. 
Nicht zuletzt aus Studienzei-
ten hat er ein „gutes Gespür für 
Freiburg“. 

Kontakte ins Freiburger 
Rathaus gab es auch bereits, 
bislang aber lediglich auf der 
Arbeitsebene. Die Einladung 
von Oberbürgermeister Martin 
Horn liegt ebenfalls schon vor, 
das Treffen findet demnächst 
statt. 

Als Aufgabenschwerpunkte 
nannte der neue Regierungs-
präsident Energiewende und 
Klimaschutz, die Förderung 
von Innovationen und die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit in der Region – alle-
samt Herzensangelegenheiten, 
die sich in seiner beruflichen 
Biografie bereits vielfach nie-
dergeschlagen haben. 

Gefragt: Carsten Gappert ist 
neuer Regierungspräsident.
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3,8 Millionen Euro für 
Sanierungsprojekte

Bund und Land fördern Erhalt von Wohnraum in Freiburg

Freiburg erhält von Bund 
und Land erneut Finanz-

hilfen für Sanierungspro-
jekte: Insgesamt kommen 
3,8 Millionen Euro aus dem 
diesjährigen Städtebauför-
derungsprogramm des 
Ministeriums für Landes-
entwicklung und Wohnen 
Baden-Württemberg.

Hinzu kommt ein Eigen-
anteil der Stadt in Höhe von 
2,5 Millionen Euro. Damit ste-
hen insgesamt mehr als sechs 
Millionen Euro für die städte-
bauliche Erneuerung in Frei-
burg zur Verfügung.

Die Förderung ermögliche 
die Sanierung und den Er-
halt von dringend benötigtem 
Wohnraum, freute sich Bau-
bürgermeister Martin Haag: 
„Dank der Städtebauförderung 
können wir die Gebäude in un-
seren Sanierungsgebieten ener-
getisch deutlich verbessern und 
damit einen großen Beitrag 
zum Erreichen der städtischen 
Klimaschutzziele leisten. 

Gleichzeitig bleiben die Mie-
ten durch die finanzielle Unter-
stützung von Bund und Land 
bezahlbar. Darüber hinaus er-
neuern wir den öffentlichen 
Raum und Spielplätze und 
gestalten die Grünflächen 
um. So kommen die Förder-
mittel direkt den Menschen 
vor Ort zugute.“

Für das Sanierungsverfah-
ren Sulzburger Straße stel-
len Bund und Land weitere 
900 000 Euro zur Verfügung, 
und das Verfahren kann wie 
geplant fortgesetzt werden. 
Eine der zentralen Maßnah-
men ist die Sanierung und 
Erweiterung des Senioren-
zentrums Weingarten. So 
können auch in Zukunft 
ältere Menschen im eigenen 
Quartier versorgt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Sanierung von zwei 
achtgeschossigen Wohngebäu-
den der Freiburger Stadtbau. 
Die Baumaßnahmen am Hü-
gelheimer Weg 2 bis 6 sind 
bereits abgeschlossen (siehe 

Foto). Derzeit wird das Gebäu-
de Sulzburger Straße 15 bis 19 
saniert – für Ende 2024 ist die 
Fertigstellung geplant.

Für das Sanierungsverfah-
ren Knopfhäusle-Siedlung 
erhält die Stadt weitere 1,1 
Millionen Euro. Die Sanie-
rung der ehemaligen Arbei-
tersiedlung ist im Jahr 2020 
gestartet. Kürzlich konnten die 
Bewohnerinnen und Bewoh-

ner im Rahmen des zweiten 
Bauabschnitts in die Gebäu-
de Schwarzwaldstraße 72 und 
74 zurückkehren. Demnächst 
beginnen die Sanierungsarbei-

ten in der Schwarzwald-
straße 66 und 68 (dritter 
Bauabschnitt) sowie in 
der Schwarzwaldstraße 
60 und 62 (vierter Bauab-
schnitt).

Zudem wird in diesem 
Jahr noch der Spielplatz 
umgestaltet. Dank der zu-
sätzlichen Fördermittel 
kann die denkmalgerech-
te Sanierung wie geplant 
fortgeführt werden.

Für das Sanierungsver-
fahren Breisacher Hof wer-
den weitere 1,8 Millionen 
Euro bereitgestellt: Hier 

laufen derzeit die Arbeiten an 
den Gebäuden Elsässer Straße 
2f und 2g. Noch in der zweiten 
Jahreshälfte beginnen die Um-
gestaltung des Kinderspielplat-
zes und auch die Planungen zur 
Modernisierung und Erweite-
rung. 
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Birgit Hartmann
von der Personalentwicklung der VAG
Er ist neu und mit vielen 
Angeboten und Ansprech-
personen ausgestattet: 
Der Bewerberbus der 
Freiburger Verkehrs AG 
(VAG) will Jugendlichen bei 
der beruflichen Orientie-
rung helfen. Am Dienstag, 
14. Mai, steht er von 12.30 
bis 16.30 Uhr am Europa-
platz. Birgit Hartmann ist 
für die Aktion zuständig.

1 Was ist der VAG-Bewer-
berbus?

Mit unserem Bus möchten wir 
auf unsere sieben Ausbildungs-
berufe und vier dualen Studi-
engänge aufmerksam machen. 
Wir nutzen die Gelegenheit, 
um mit interessierten Schülern 
und Schülerinnen sowie ihren 
Eltern in Kontakt zu treten. 
Auch der Austausch mit Lehr-
kräften ist uns wichtig. In per-
sönlichen Gesprächen erläu-

tern wir die breite Berufspa-
lette, die die VAG bietet. Dabei 
informieren wir zum Beispiel 
auch über Benefits, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und das 
Azubi-Gehalt. Zudem beant-
worten wir gerne Fragen zu 
Praktika, denn die sind eine 
großartige Gelegenheit, den 
„Wunschberuf“ und die VAG 
näher kennenzulernen.

2 Was können Interessierte 
vor Ort machen?

Ein Highlight des Busses ist ein 
Kompetenztest, den die Ju-
gendlichen anonym auf ihren 
eigenen Handys machen kön-
nen und der die persönlichen 
Stärken zeigt. Außerdem be-
antworten aktuelle Auszubil-
dende und Studierende sowie 
Ausbilderinnen und Ausbilder 
Fragen. Weiter gibt es Erklärvi-
deos, Berufsvorstellungen, und 
wir zeigen, wie die Bewerbung 

funktioniert. 
Ganz witzig 
ist außerdem 
der Selfie-
Spot auf dem 
Fahrersitz.

3 Und danach verschwindet 
der Bus in der Garage?

Nein, natürlich nicht. Außer-
halb der Aktionen ist er als re-
gulärer Linienbus unterwegs. 
Als Bewerberbus hat er seinen 
„nächsten Halt“ am 9. Juli von 
12.30 bis 16.30 Uhr auf dem 
Platz der Alten Synagoge; au-
ßerdem ist er bei verschiede-
nen Schulen im Rahmen der 
Berufsorientierung im Einsatz. 
Infos, wo der Bus steht, gibt es 
aber auch immer über Social 
Media, unsere Monitore in den 
Fahrzeugen und über die An-
zeigetafeln an allen Haltestel-
len.

  www.vag-freiburg.de/karriere

Foto: J. Dierolf / VAG 

Musikschule im Haus zum Herzog
Zwischennutzung im alten Stadtarchiv für mindestens ein Jahr

Die Freiburger Musik-
schule kann ab dem 

Schuljahr 2024/2025 vor-
übergehend ins historische 
Haus zum Herzog zwischen 
Grünwälderstraße und 
Salzstraße einziehen. Stadt 
und Musikschule haben 
sich auf eine Zwischennut-
zung für mindestens ein 
Jahr oder bis zur Umset-
zung eines endgültigen 
Konzepts geeinigt.

Bis dahin kann die Musik-
schule sechs bis sieben Räume 
im Erdgeschoss und im ersten 
Obergeschoss für den Musik-
unterricht nutzen. Dafür sind 
im Vorfeld noch kleinere bau-
liche Anpassungen der Brand-
schutzeinrichtungen, zum 
Beispiel bei der Sicherheitsbe-
leuchtung, notwendig. Bis zum 
Beginn des neuen Schuljahrs 
wird das städtische Gebäude-
management die Räume auf 
Vordermann bringen. 

Ab September können dann 
die jungen Musikerinnen und 

Musiker zum Unterricht kom-
men. Baubürgermeister Mar-
tin Haag freut sich: „Das ist 
eine gute Lösung in doppelter 
Hinsicht: Wir haben für das 
Gebäude eine sinnvolle Zwi-

schennutzung und ein weiteres 
zeitlich begrenztes Angebot 
für die Musikschule.“ Zwar 
seien die Raumprobleme der 
Musikschule damit nicht ge-
löst, ergänzt Bürgermeisterin 

Christine Buchheit: „Aber die 
Musikschule wird durch die-
se tollen, zentral gelegenen 
Räume entlastet. Wir werden 
uns weiterhin ins Zeug legen, 
um auch langfristig geeignete 
Räumlichkeiten zu finden.“ 

Nach dem Umzug des Stadt-
archivs an die Messe läuft aktu-
ell die Projektentwicklung für 
die langfristige Nutzung des 
Hauses zum Herzog. Im Herbst 
2023 hat die Stadt damit ein 
erfahrenes Büro beauftragt. Im 
Februar fand gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern 
der Fraktionen, dem Lokalver-
ein Innenstadt sowie anderen 
Akteuren ein Workshop statt, 
bei dem Ideen zur weiteren 
Nutzung des historischen Ge-
bäudeteils und des Archivkom-
plexes gesammelt und disku-
tiert wurden. Das Ergebnis 
wird dem künftigen Gemeinde-
rat nach der Kommunalwahl im 
Herbst 2024 vorgestellt. Dieser 
wird dann  auch über die künf-
tige Nutzung des Hauses ent-
scheiden. 

Gedenken an die Opfer der NS-„Euthanasie“
Zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Men
schen mit Behinderungen“ am vergangenen Sonntag, 5. Mai, 
wurde auf dem Freiburger Hauptfriedhof eine Gedenktafel am 
Grabfeld 42 eingeweiht. Dort sind Urnen von 51 Menschen, 
die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“ waren, 
begraben. Der Begriff „Euthanasie“ stammt ursprünglich aus 
dem Griechischen und bedeutet „schöner Tod“. Durch die
se Bezeichnung verschleierte das NSRegime bewusst Morde 
an Hunderttausenden körperlich, geistig und seelisch einge
schränkten Menschen. Allein in Freiburg fielen dem mindes
tens 169 Menschen zum Opfer. Die Gedenktafel soll an sie er
innern und davor mahnen, dass so etwas nie wieder passiert. 
Ein auf der Tafel angebrachter QRCode verweist außerdem 
auf den Arbeitskreis „NSEuthanasie und Ausgrenzung heu
te“, der den Opfern ihre Geschichte und damit auch ihre Wür
de zurückgeben will.   www.fhgev.de

Neue Standorte 
fürs Carsharing

Schon 12 000 Menschen machen mit

Carsharing boomt: Mitt-
lerweile nutzen 12 000 

Menschen in Freiburg 
das Angebot regelmäßig 
– Tendenz steigend. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: 
Durch Carsharing wird 
weniger öffentlicher Raum 
von „Stehzeugen“ belegt. 
Außerdem können sich so 
auch Menschen, die sich 
kein eigenes Auto leisten 
können oder wollen, bei Be-
darf flexibel fortbewegen.

Um die wachsende Nach-
frage zu befriedigen, bauen 
die Anbieter ihre Flotten und 
Standorte aus. In diesem Früh-
jahr sind 13 neue Stationen mit 
27 Fahrzeugen dazugekom-
men. Teilweise sind die Statio-
nen mit Fahrradbügeln ausge-
stattet, damit alle, die aufs Auto 
umsteigen, ihr Rad bequem 
und sicher parken können. 15 
weitere neue Stationen sind im 
Lauf des Jahres geplant.

Die neuen Stationen finden 
sich in Brühl-Beurbarung 
(Komturstr. 18), in Herdern 
(Sautierstr. 33 und Oken-

str. 13), in Littenweiler (Son-
nenbergstr. 1, Alemannenstr. 
96), in der Oberau (gegenüber 
ZO), im Stühlinger (Grete-
Borgmann-Str.), im Waldsee 
(beim Café Ambrosia), in der 
Wiehre (Merzhauser Str. 70, 
Talstr. 21, Dreikönigstr. 27 
und Günterstalstr. 29) und in 
Zähringen (Bach gasse). 

   Infos und Anmeldung: 
www.freiburg.de/carsharing

Alles Gute zum 
5. Geburtstag, Frelo!

Fahrradleihsystem der VAG feiert Jubiläum

Einfach spontan per 
App ein Fahrrad leihen: 

Das können Radlerinnen 
und Radler seit 2019 über 
das Verleihsystem der 
Freiburger Verkehrs AG 
(VAG). Die rot-weißen 
Frelos gab es anfangs nur 
an 35 Stationen – nach 
fünf Jahren sind es 100.

Begleitet von skeptischen 
Stimmen, die behaupteten, „in 
Freiburg hat doch sowieso je-
der mindestens ein Fahrrad“, 
startete am 17.  Mai  2019 das 
Frelosystem mit knapp 400 Rä-
dern an 35  Stationen. Heute 
sind es einige mehr: 760 Frelos 
an 100 Stationen und seit 2021 
sogar 20 E-Lastenräder. Und 
die Zahl seigt stetig, denn das 
Verleihsystem gibt es mittler-
weile auch im Freiburger Um-
land. Mit dabei: Denzlingen, 
Reute, Vörstetten und der Ge-
werbepark Breisgau. Ab 2026 
schließen sich weitere Ge-
meinden aus den Landkreisen 

Emmendingen und Breisgau-
Hochschwarzwald an.

Zum 5.  Geburtstag können 
am Freitag, 17. Mai, alle Frelos 
kostenlos ausgeliehen werden. 
Außerdem gibt es ein Gewinn-
spiel auf dem Instagram-Kanal 
der VAG. Zu gewinnen gibt 
es ein drei Monate gültiges  
Deutschlandticket.

Zahlen / Daten / Fakten
• 2,3 Mio. Fahrten seit 2019
•  74 345 Fahrten im ausleih-

stärksten Monat (Juli 2023)
•  Meiste Ausleihen am Stand-

ort Hauptbahnhof
•  Meiste Rückgaben am 

Standort Rempartstraße
•  95 Prozent der Fahrten dau-

ern weniger als 30 Minuten
•  Über 50 Prozent der Fahrten 

sind kürzer als 15 Minuten
•  Die meisten Ausleihen gibt 

es zwischen 18 und 19 Uhr
•  Die meisten Fahrten bleiben 

unter zwei Kilometern 
   Infos und Anmeldung: 

www.frelo-freiburg.de

Bauen und Stauen 
auf der B 31

Von den Pfingst- bis zu den Sommerferien

Ab den Pfingstferien 
gibt es auf der B 31a in 

Fahrtrichtung Osten meh-
rere Großbaustellen. Dabei 
werden Gasleitungen 
und Fahrbahnen saniert, 
Kanalschächte gegraben 
und Gleise erneuert. Hier 
vorab ein kurzer Überblick, 
wann und wo gebuddelt 
wird und deswegen mit 
Staus zu rechnen ist.

Los geht es zum Start der 
Pfingstferien am 21. Mai: 
Dann führt die Badenova die 
schon Ende 2023 begonne-
ne Sanierung der Gasleitung 
fort. Die Arbeiten zwischen 
Luisensteg und Günterstalstra-
ße dauern voraussichtlich bis 
zum 21. Juni und haben zur 
Folge, dass in Richtung Osten 
nur eine Fahrspur zur Verfü-
gung steht. Das ist auch der 
Fall, wenn der Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung (ESE) im 
Anschluss vom 8. bis 19. Juli 
einen Kanalschacht auf Höhe 
der Scheffelstraße erneuert. 

Parallel dazu beginnt das 
Garten- und Tiefbauamt (GuT) 

am 15. Juli mit der Sanie-
rung der Fahrbahn zwischen 
der Günterstalstraße und der 
Hildastraße. Die Arbeiten dau-
ern drei Wochen – also bis zum 
5. August. Für diese Arbeiten 
muss die B 31a im genannten 
Abschnitt eine Woche vom 15. 
bis 20. Juli voll gesperrt wer-
den. Die Umleitung erfolgt 
über die Günterstal- und die 
Talstraße. Danach steht bis 
5. August immerhin wieder 
eine Fahrspur zur Verfügung.

Gleichzeitig macht sich dann 
auch die VAG ans Werk und 
erneuert vom 15. Juli bis zum 
4. August die Gleisübergänge 
der Stadtbahn über die B 31a, 
sowohl auf der Süd- als auch 
der Nordseite der Kaiserbrü-
cke. Während der Arbeiten gibt 
es einen Schienenersatzverkehr 
auf der Linie 2 ab der Haltestel-
le „Holzmarkt“, und die Linie 
3 führt über die Kronenstraße 
und den Rotteckring. 

  Weitere Infos zu den Baustellen: 
www.freiburg.de/baustelleb31

Zur VAG-Baustelle:  
www.vag-freiburg.de/ 
baustelle-kaiserbruecke

„wirliebenfreiburg“ 
jetzt noch mehr

Update für das Karriereportal der Stadt

Neuer Auftritt 
für einen 

immer wichtige-
ren Bereich der 
Freiburger Stadt-
verwaltung: Die 
Karriereseite der 
Stadtverwaltung 
kommt jetzt mit 
frischem Look. Unter 
www.wirliebenfreiburg.de 
sind die Stellen und Aus-
bildungsplätze bei der 
Stadtverwaltung zu finden. 

Die Website wurde grund-
legend überarbeitet und hat 
ein moderneres Erscheinungs-
bild erhalten. Doch bei dem 
Neustart geht es nicht nur 
um Oberflächlichkeiten. Auf 
der Seite bekommen die Ge-
schichten von Mitarbeitenden 
viel Raum, die authentisch 
darstellen, was ihre Arbeit bei 

der Stadt Freiburg ausmacht. 
„Sie sind die Fachleute für 
die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben und sollen das auch 
zeigen dürfen“, erklärt Ober-
bürgermeister Horn.

Fachkräftemangel und de-
mografischer Wandel führen zu 
großen Veränderungen. Rund 
4500 Menschen sind derzeit 
bei der Stadtverwaltung tätig. 
Rund ein Drittel davon geht 
in den nächsten zehn Jahren in 
Ruhestand. 

Noch steht Freiburg im Ver-
gleich zu anderen Kommunen 

bei Stellenbesetzungen gut da, 
doch auch bei der Stadtverwal-
tung wird das Finden und Bin-
den von qualifizierten Mitar-
beitenden immer wichtiger. Ein 
wichtiger Baustein dabei ist 
die neue „wirliebenfreiburg“-
Seite. Kleiner Tipp: Einfach 
mal ausprobieren und schauen, 
was die Stadt als Arbeitgeberin 
so bietet. Frei nach Rudi Car-
rell könnte man sagen: „Lass 
Dich überraschen…“ 

   Karriereportal der Stadt: 
www.wirliebenfreiburg.de

Hintenrum: Das Haus zum Herzog steht in der Salzstraße. Der 
Eingang zur Musikschule erfolgt aber von der Rückseite.

Kurze Wege: Das nächste Car-
sharingauto ist meist ganz nah.



Seite 4 · Nr. 863 · Samstag, 11. Mai 2024

Satzungsbeschluss zum 1. Teilbebauungsplan 
mit örtlichen Bauvorschriften „Alter 

Sportplatz Breikeweg“, Plan-Nr. 5-111.1 
(Waltershofen)

Satzung  
der Stadt Freiburg im Breisgau 

1. Teilbebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Alter Sportplatz 
Breikeweg“, Plan-Nr. 5-111.1

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), des § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416) zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422) hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. April 2024 folgende Satzung beschlossen.

§ 1  Bebauungsplan und Geltungsbereich

Für den Bereich
  der Flst.Nrn. 4466/23, 4466/24 sowie Teilflächen der Flst.Nrn. 4546/1 und 

214/1,
begrenzt
 • im Norden durch die Umkircher Straße,
 •  im Osten durch die östlich der neuen Planstraße gelegenen Grundstücke 

Flst.Nrn. 4547, 4547/3, 4547/1, 4548, 4549,
 •  im Süden durch den Breikeweg bzw. den nicht überplanten, südlichen 

Teil des städtischen Grundstücks Flst.Nr. 4466 sowie
 •  im Westen durch die östlich des Weges Hanfretze liegenden Grundstücke 

Flst.Nrn. 4466/8, 4466/7, 4466/20, 4466/6,
im Stadtteil Waltershofen,
wird ein verbindlicher Bauleitplan nach § 10 Abs. 1 BauGB im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB bestehend aus
1. der Planzeichnung vom 23.04.2024
2. den textlichen Festsetzungen vom 23.04.2024
 Bezeichnung:   1. Teilbebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften   

„Alter Sportplatz Breikeweg“, Plan-Nr. 5-111.1,
beschlossen.
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs ist bei einem 
Widerspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung des Geltungsbereichs und 
der Planzeichnung die Planzeichnung vom 23.04.2024.

§ 2  Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 LBO für das in § 1 bezeichnete Gebiet folgende ört-
liche Bauvorschriften erlassen:
1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
1.1  Die zulässige Dachform für Hauptgebäude, Garagen und Carports ist der 

Planzeichnung zu entnehmen. Als Flachdach gilt eine Dachneigung zwi-
schen 0° und 10°.

1.2 Bei Solarnutzung sind blendarme Materialien zu verwenden.
1.3  Kunststoffverkleidungen der Gebäudefassaden sowie grelle, sehr dunkel, 

fluoreszierende und spiegelnde Oberflächen sind unzulässig.
2. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
2.1  Werbeanlagen sind nur am vier geschossigen Eckgebäude Ecke Umkircher 

Straße / Am Steinriedle zulässig. Sie sind in Einzelbuchstaben auszuführen 
und am Gebäude anzubringen.

2.2  Im Übrigen sind Werbeanlagen (Schilder, Firmenzeichen etc.) bis zu einer 
Fläche von 2 m² bis Oberkante Brüstung 1. OG zulässig.

2.3  Die maximale Größe der Einzelbuchstaben beträgt je 0,75 m Höhe und Brei-
te.

2.4  Das Anbringen von Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht ist 
nicht zulässig.

3. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
  Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 0,8 m ausschließlich als of-

fene Einfriedungen (z. B. als Hecken- oder Sträucher hinter pflanzte Me-
tallgitterzäune) zulässig. Dabei sind ausschließlich heimische Laubgehölze 
zu verwenden. Werden Vorgartenflächen mit einem Zaun und einer Hecke 
eingefriedet, so muss die Heckenpflanzung auf der dem öffentlichen Raum 
bzw. den Nachbargrundstücken zugewandten Seite erfolgen, so dass sich 
der Zaun auf der dem Grundstück zugewandten Seite befindet und vom 
öffentlichen Raum aus nicht sichtbar ist.

4. Standorte für Müllbehälter (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
  Standorte für Müllbehälter sind entweder so anzulegen, dass sie von den 

öffentlichen Verkehrsflächen und den privaten Erschließungswegen nicht 
direkt einsehbar oder mit einem baulichen oder pflanzlichen Sichtschutz zu 
versehen sind. Darüber hinaus sind sie gegen direkte Sonneneinstrahlung 
zu schützen. Der bauliche Sichtschutz darf eine Höhe von 2,5 m nicht über-
schreiten und soll mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen begrünt werden.

5. Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
  Die unbebauten Flächen sind zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten. 

Dies gilt auch für die Dachfläche des Parkdecks. Die Flächen für Nebenanla-
gen wie Fahrradstellplätze und Abfallbehälter sind baulich oder grünordne-
risch (Hecken, Sträucher) einzufassen.

6. Beschränkung der Verwendung von Außenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
6.1  Je Gebäude ist jeweils maximal eine Außenantenne zulässig. Sie ist nur auf 

der dem öffentlichen Raum abgewandten Gebäudeseite zulässig.
6.2  Satellitenantennen sollen die gleiche Farbe wie die dahinter liegenden 

Dach- oder Wandflächen aufweisen.
7. Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO)
7.1  Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen für Wohnungen nach 

§ 37 Abs. 1 S. 1 LBO wird auf durchschnittlich 1,3 Stellplätze / Wohnung er-
höht. Für Wohneinheiten von bis zu zwei Zimmern sind je Wohnung 1,0 
Stellplätze; für Wohneinheiten ab drei Zimmern sind je Wohnung 1,4 Stell-
plätze nachzuweisen.

7.2  Für Wohneinheiten des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, die dau-
erhaft (mindestens 20 Jahre) der Belegungsbindung mit Nachweis eines 
Wohnberechtigungsscheins unterworfen sind, sind je Wohnung 1,0 Stell-
plätze nachzuweisen.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Freiburg im Breisgau, den 26. April 2024
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienststunden beim 
Stadtplanungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Fehrenbachallee 12, 79106 
Freiburg, eingesehen werden. Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden.
 Öffnungszeiten: Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen sind auch im städtischen FreiGIS auf 
https://geoportal.freiburg.de einsehbar.
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 und Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Frei-
burg im Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

 •  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gänge,

 • beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
Im Zuge des Satzungsbeschlusses des 1. Teilbebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften „Alter Sportplatz Breikeweg“, Plan-Nr. 5-111.1 erfolgt gleichzeitig die 
4. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 2020 nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB.

Freiburg im Breisgau, den 11. Mai 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Satzungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit örtlichen 

Bauvorschriften „Wirthstraße“,  
Plan-Nr. 5-122

Satzung 
der Stadt Freiburg im Breisgau 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Wirthstraße“, Plan-Nr. 5-122

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), des § 10 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416) zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422) hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 23. April 2024 folgende Satzung beschlossen.

§ 1  Bebauungsplan und Geltungsbereich

Für den Bereich
 der Flst.Nr. 8781 und den östlichen Teil des Flurstücks Nr. 8782, begrenzt
 •  im Nordosten durch die S-Bahnlinie Freiburg - Breisach, gefolgt von einer 

Waldfläche,
 •  iim Norden durch die Badenova (Energieversorger - Wirthstraße 1) und 

Vonovia (Wohnungsbaugesellschaft - Wirthstraße 14 bis 20) mit hochge-
schossigen Wohngebäuden,

 •  iim Osten durch die S-Bahnlinie Freiburg – Breisach,
 •  iim Südosten durch eine öffentliche Grünfläche sowie durch die „Gewer-

be Akademie Freiburg“ (Wirthstraße 28) als auch die Baugenossenschaft 
(Wirthstraße 5) und

 •  iim Westen durch eine Grünfläche sowie hochgeschossige Wohngebäude 
(Wirthstraße 20),

im Stadtteil Landwasser,
wird ein verbindlicher Bauleitplan nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB bestehend aus
1. der Planzeichnung vom 23.04.2024
2. den Textlichen Festsetzungen vom 23.04.2024
3. den Vorhabenplänen vom 10.05. und 12.05.2023
 Bezeichnung:   Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-

schriften „Wirthstraße“, Plan-Nr. 5-122,
beschlossen.
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs ist bei einem 
Widerspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung des Geltungsbereichs und 
der Planzeichnung die Planzeichnung vom 23.04.2024.

§ 2  Örtliche Bauvorschriften

Zusätzlich werden nach § 74 Landesbauordnung (LBO) für das in § 1 bezeichnete 
Gebiet folgende örtliche Bauvorschriften erlassen:
1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
1.1  Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich Flachdächer zulässig. Als 

Flachdach gilt eine Dachneigung zwischen 0° und 10°.
1.2  Fluoreszierende, glänzende und spiegelnde Oberflächen für Dächer und 

Fassaden sind unzulässig. Hierunter fallen auch Dächer und Fassaden aus 
unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink oder Blei und deren Legierun-
gen. Werden Metalldacheindeckungen oder Metallfassaden vorgesehen, so 
sind diese aus beschichteten Blechen, Aluminium oder Edelstahl zu erstellen.

1.3  Glänzende oder spiegelnde Oberflächen und Materialien sind zulässig, 
wenn sie der Nutzung von Sonnenenergie dienen. Sie sind, sofern sie nicht 
auf Dachflächen angebracht werden, möglichst blendarm auszurichten.

2. Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
2.1  Werbeanlagen und Schilder sind nur an der Stätte der Leistung am Haupt-

gebäude bis zur Oberkante der Brüstung des 1. Obergeschosses und nur bis 
zu einer Gesamtfläche von 2 m² zulässig.

2.2  Für sich stehende Schriftzüge sind in Einzelbuchstaben auszuführen und am 
Gebäude anzubringen. Die maximale Größe der Einzelbuchstaben beträgt 
0,50 m in Höhe und Breite.

2.3  Werbeanlagen in Form von Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanlagen, 
Laserwerbung, Fahnenwerbung, großflächige Werbetafeln ≥ 2 m² und Anla-
gen, die dem Anschlag von Plakaten und anderen werbewirksamen Einrich-
tungen dienen, Booster (Lichtwerbung am Himmel) und Werbeanlagen auf 
dem Dach sind im Plangebiet unzulässig.

2.4 Das Anbringen von Werbeanlagen auf Fensterflächen ist unzulässig.

3.  Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der un-
bebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1  Unbebaute Flächen, die nicht als Wege- oder Stellplatzflächen oder deren 
Zu-fahrten, Spielplatzfläche und nördlich an den Spielplatz angrenzende 
Platzfläche oder Feuerwehrzufahrten genutzt sind, sind gärtnerisch als 
Grünflächen zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Die Gestaltung von 
Grünflächen unter Verwendung von Kunstrasen ist unzulässig.

3.2  Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in denen diese (Steine, Kies, Schot-
ter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen) das haupt-
sächliche Gestaltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig.

 Hinweis:  Das gesetzlich geltende Verbot von Schottergärten nach § 21a Na-
turschutzgesetz Bad.-Württ. ist zu beachten.

4. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
4.1  Als Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sowie zu den priva-

ten Erschließungswegen sind nur Hecken, Mauern oder Zäune und Sträu-
cher zulässig, die die Gesamthöhe von 0,80 m nicht überschreiten.

  Sofern aufgrund topographischer Gegebenheiten in Teilbereichen Rampen 
oder Stützmauern erforderlich werden dürfen Einfriedungen, wenn diese in 
Kombination von Mauern und Hecken oder Absturzsicherungen hergestellt 
werden, die Gesamthöhe von 3,50 m über dem jeweiligen Geländeniveau 
nicht überschreiten.

  Als Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken sind nur Hecken, Mauern, 
Zäune oder Zäune in Hecken zulässig, die eine Höhe von 1,50 m über dem 
jeweiligen Geländeniveau nicht überschreiten.

4.2  Auf keiner Seite dürfen geschlossene Metallkonstruktionen oder Einfriedun-
gen aus Glas vorgesehen werden.

5. Antennen, Mobilfunk- und Richtfunkanlagen (§74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
5.1  Je Gebäude ist jeweils maximal eine Außenantenne zulässig. Diese ist nur 

auf dem Dach und den dem öffentlichen Raum abgewandten Gebäudesei-
ten zulässig.

5.2  Mobil- und Richtfunkanlagen müssen einen Abstand von mindestens 2,00 m 
vom Rand des Gebäudes einhalten und dürfen nicht höher als 2,50 m sein.

5.3  Satellitenantennen müssen die gleiche Farbe wie die dahinter liegende 
Dach- oder Wandfläche aufweisen.

6. Kfz-Stellplätze (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO)
6.1  Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze für Wohnungen 

des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus, die dauerhaft (mindestens 
25 Jahre) der Belegungsbindung mit Nachweis eines Wohnberechtigungs-
scheines unterworfen sind, wird auf 0,4 Stellplätze / Wohneinheit einge-
schränkt.

6.2  Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze für Eigentums-
wohnungen und freifinanzierte Mietwohnungen wird auf 0,6 Stellplätze / 
Wohneinheit eingeschränkt.

6.3  Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplätze für Auszubilden-
denapartments (im Bereich WIS) wird auf 0,1 Stellplätze / Wohneinheit ein-
geschränkt.

6.4  Bei nicht-ganzer Zahl erforderlicher Kfz-Stellplätze je Baufeld bzw. Bau-
grundstück ist auf die nächstgrößere ganze Zahl aufzurunden.

7. Abstellplätze für Fahrräder (§ 74 Abs. 2 Nr. 6 LBO)
7.1  Es ist mindestens ein Abstellplatz für Fahrräder (Fahrradabstellplatz) pro an-

gefangene 30 m² Wohnfläche der Gesamtwohnfläche herzustellen.
7.2  Je angefangene 20 Fahrradstellplätze ist zusätzlich ein Sonderabstellplatz 

für einen Fahrradanhänger bzw. ein Sonder- oder Lastenfahrrad vorzuse-
hen. Die Mindestfläche des Abstellplatzes beträgt 2,60 m² (z.B. 2,60 m x 
1,00 m).

7.3  Für Besucher_innen sind zusätzlich 0,3 Fahrradstellplätze je Wohneinheit 
herzustellen. Die Besucherstellplätze sind auf dem Baugrundstück mit Nähe 
zu den Eingangsbereichen herzustellen und müssen über eine Anschließ-
möglichkeit für den Fahrradrahmen verfügen.

 Hinweise zu Nr. 7.3:
 •  Fahrradstellplätze bei anderen Anlagen als Wohnungen sind entspre-

chend der VwV Stellplätze zielnah zu der jeweiligen Nutzung bzw. zu 
dem jeweiligen Zugang anzuordnen.

 •  Für die Ermittlung der Zahl der notwendigen Fahrradstellplätze bei an-
deren Anlagen als Wohnungen wird auf die Richtzahlen für Fahrrad-
Stellplätze in der VwV Stellplätze verwiesen.

7.4  Die Fahrgassenbreite zwischen den Fahrradabstellplätzen beträgt mindes-
tens 1,80 m. Die Fahrgassenbreite zwischen den Fahrradabstellplätzen, 
die im Doppelstockparksystem nachgewiesen werden, beträgt mindestens 
2,10 m.

7.5  Reine Vorderradhalter sind unzulässig. Doppelstockparksysteme dürfen 
höchstens 50 % der Fahrradabstellplätze je Fahrradraum ausmachen. Die 
einzelnen Abstellplätze müssen unabhängig voneinander benutzbar sein, 
d. h. ohne Verlagerung abgestellter Fahrräder. Das Anschließen des Fahrrad-
rahmens muss möglich sein.

7.6  Die Fahrrad- und Sonderabstellplätze für Fahrräder müssen in einem wet-
tergeschützten und abschließbaren Raum auf dem Niveau der öffentlichen 
Verkehrsfläche liegen (mit Ausnahme der Besucherstellplätze und Fahrrad-
stellplätze für die KiTa). Eine Anordnung maximal ein Geschoss unter oder 
über der öffentlichen Verkehrsfläche ist ausnahmsweise zulässig. In diesem 
Fall ist eine Erschließung über befahrbare Rampen mit einer Steigung von 
maximal 15 % erforderlich. Zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und 
dem Fahrradabstellraum dürfen maximal 2 Türen bzw. Tore liegen, deren 
Bedienung auch beim Mitführen eines Fahrrads einschließlich Anhänger 
oder eines Sonderrads leicht möglich ist. Die Fahrradabstellräume sind in 
der Nähe der Treppenhäuser anzuordnen. Ausgenommen hiervon sind Be-
sucherabstellplätze für Fahrräder und Fahrradabstellplätze für die KiTa.

  Hinweis: Die konkrete Anzahl, Lage und Ausgestaltung der herzustellenden 
Fahrradstellplätze und der Flächen für Sonderräder ist in den Bauantragsun-
terlagen (Lageplan, Untergeschoss und Freiflächengestaltungsplan) nachzu-
weisen.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 4  Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 26. April 2024
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienststunden beim 
Stadtplanungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Fehrenbachallee 12, 79106 
Freiburg, eingesehen werden. Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden.
 Öffnungszeiten: Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen sind auch im städtischen FreiGIS auf 
https://geoportal.freiburg.de einsehbar.
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 und Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Frei-
burg im Breisgau geltend gemacht worden sind:
 •  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 •  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans,

 •  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvor-
gänge,

 • beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB.
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Freiburg im Breisgau, 11. Mai 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau
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Öffentliche Zahlungsaufforderung
An die Zahlung nachstehender Forderungen wird erinnert:
Grundsteuer: 2. Viertel der Jahressteuer 2024 – fällig am 15. Mai 2024 sowie 
Nachzahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Grundsteu-
er-Änderungsbescheide
Gewerbesteuer: 2. Viertel der Vorauszahlungen 2024 – fällig am 15. Mai 2024 
sowie Abschluss- und Nachzahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der 
jeweiligen Steuerbescheide
Hundesteuer: für das Kalenderjahr 2024 – fällig seit 15.02.2024 sowie Nach-
zahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Steuerbescheide
Zweitwohnungsteuer: für das Kalenderjahr 2024 gemäß den ergangenen Be-
scheiden und zum Fälligkeitstermin 01.07.2024
Übernachtungsteuer: für das 1. Quartal 2024 fällig seit 30.04.2024 sowie Nach-
zahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Steuerbescheide
Vergnügungssteuer: Zahlungen für das Kalenderjahr 2024 gemäß den ergan-
genen Bescheiden und zu den darin genannten Zahlungsterminen
Zahlen Sie bitte rechtzeitig zu den Fälligkeitsterminen unter Angabe des voll-
ständigen Buchungszeichens unbar oder bar an die Stadtkasse Freiburg.
Bei verspäteter Zahlung fallen Säumniszuschläge und Mahngebühren entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen an. Falls Vollstreckungsmaßnahmen er-
forderlich werden, entstehen weitere Kosten.
Diese Zuschläge können Sie vermeiden, wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren 
teilnehmen. Die entsprechenden Vordrucke werden von der Stadtkämmerei – 
Stadtkasse – auf Wunsch zugesandt oder sind im Internet unter www.freiburg.de 
abrufbar.

Freiburg im Breisgau, den 13. Mai 2024
Der Oberbürgermeister Stadt Freiburg im Breisgau

Satzung  
der Stadt Freiburg im Breisgau 

über die Benutzung der 
Stadtbibliothek Freiburg im Breisgau 

(Stadtbibliothekssatzung)
vom 19. März 2024

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2023 (GBl. S. 229, 231), und der §§ 2 
und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom 17. März 
2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. 
S. 1233, 1249) hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau in seiner Sit-
zung am 19. März 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Aufgaben der Stadtbibliothek

(1)  Die Stadt Freiburg im Breisgau unterhält in Wahrnehmung ihrer kulturellen 
Aufgaben die Stadtbibliothek als öffentliche Einrichtung.

(2)  Die Angebote der Stadtbibliothek dienen der schulischen, beruflichen und 
persönlichen Bildung, der Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Die Stadtbi-
bliothek bietet Orientierung in der Medienvielfalt und leistet einen Beitrag 
zur Leseförderung.

(3)  Die Stadtbibliothek gliedert sich in die Abteilungen Erwachsenenbibliothek, 
Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek, Informationsabteilung, 
Fahrbibliothek, die Stadtteilbibliotheken Haslach und Mooswald und die 
Mediothek Rieselfeld.

(4)  Zur Vermittlung ihres Medienangebotes organisiert die Stadtbibliothek 
Ausstellungen, Veranstaltungen und Lesungen. Sie werden in eigener Regie 
oder in Kooperation mit anderen Partner_innen durchgeführt.

§ 2 Benutzer_innen und Benutzungsverhältnis

(1)  Die Stadtbibliothek steht allen Einwohner_innen der Stadt Freiburg im 
Breisgau zur Verfügung.

(2)  Die Stadtbibliothek kann auch von auswärts wohnenden Personen benutzt 
werden. Ein Rechtsanspruch steht ihnen nicht zu.

(3) Die Benutzung der Stadtbibliothek richtet sich nach öffentlichem Recht.

§ 3 Anmeldung, Selbstregistrierung

(1)  Benutzer_innen melden sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Perso-
nalausweises oder Reisepasses an. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Le-
bensjahr benötigen hierzu die schriftliche Einwilligung der bzw. des Er-
ziehungsberechtigten; im Alter unter 18 Jahren ist zusätzlich ein gültiger 
Ausweis (Reisepass, Schüler- oder Personalausweis) vorzulegen.

(2)  Durch die Unterschrift auf dem Bibliotheksausweis verpflichten sich Benut-
zer_innen bzw. Erziehungsberechtigte zur Einhaltung der Stadtbibliotheks-
satzung.

(3)  Benutzer_innen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit einer Meldeadresse 
in Deutschland können sich auch online anmelden. Ermäßigungsnachweise 
sind unverzüglich persönlich, per Post oder elektronisch an die Stadtbiblio-
thek Freiburg i.Br. zu übermitteln. Nach persönlicher Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses wird der Bibliotheksausweis ausgehän-
digt. Die Selbstregistrierung ist nur möglich, wenn mit dem Absenden der 
Selbstregistrierung die Einhaltung der Stadtbibliothekssatzung erklärt wird.

§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)  Zur Abwicklung des Ausleihverfahrens und für statistische Zwecke werden 
die folgenden personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Bestimmun-
gen des Landesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung von 
der Stadtbibliothek elektronisch verarbeitet: Familienname, Vornamen, Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse, bei Minderjährigen Name 
und Adresse von Erziehungsberechtigten.

(2)  Die Angaben über Geschlecht und E-Mail-Adresse sind freiwillig. Lediglich bei 
der Selbstregistrierung ist die E-Mail-Adresse eine Pflichtangabe. Eine Weiter-
gabe der gespeicherten personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

§ 5 Bibliotheksausweis

(1)  Benutzer_innen erhalten mit der persönlichen Anmeldung einen Bibliotheks-
ausweis, der beim Entleihen von Medien und bei der Nutzung besonderer 
Dienstleistungen vorzulegen ist.

(2)  Der Ausweis ist nur nach Entrichtung der Benutzungsgebühr gem. Ziffer 1 
des als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnisses gültig, bei Kindern und 
Jugendlichen gilt er bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

(3)  Der Bibliotheksausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadt-
bibliothek.

(4)  Namens- und Adressänderungen sowie der Verlust des Bibliotheksausweises 
sind der Stadtbibliothek unverzüglich mitzuteilen, damit das Bibliotheks-
konto entsprechend geändert bzw. gesperrt werden kann.

§ 6 Vormerkung, Ausleihe, Verlängerung und Rückgabe von Medien

(1)  Die Leihfrist für alle ausgeliehenen Medien beträgt grundsätzlich vier Wo-
chen. Die Bibliotheksleitung kann davon abweichende Leihfristen für einzel-
ne Mediengruppen festlegen.

(2)  Für die Berechnung der Leihfrist gelten die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechend. Die Leihfrist dauert bis zum Ende der Öffnungs-
zeit der Stadtbibliothek.

(3)  Ausgeliehene Medien können vorgemerkt werden. Die Leihfrist für ausge-
liehene Medien kann verlängert werden, sofern keine Vormerkung auf die 
jeweiligen Medien vorliegt.

(4)  Die Anzahl der pro Person entleihbaren Medien und die Anzahl der Verlän-
gerungen werden von der Bibliotheksleitung allgemein oder nach Medien-
art differenziert begrenzt.

(5)   Über die Ausleih- und Verlängerungsmodalitäten wird durch Aushang in 
den Bibliotheksräumen und auf der Homepage der Stadtbibliothek infor-
miert.

(6)  Vor der Ausleihe haben Benutzer_innen auf etwaige Beschädigungen der 
Medien zu achten. Stellen sie solche fest, so sind diese dem Bibliotheksper-
sonal unverzüglich mitzuteilen.

(7)  Von der Ausleihe ausgenommen sind Präsenzbestände, die aufgrund ihres 
Nachschlagecharakters oder Wertes nur in der Stadtbibliothek genutzt wer-
den dürfen.

(8) Entliehene Medien dürfen nicht weiterverliehen werden.
(9)  Die Stadtbibliothek kann die Ausleihe und die Verlängerung der Leihfrist für 

Medien von der Rückgabe angemahnter Medien sowie der Erfüllung beste-
hender Zahlungsverpflichtungen abhängig machen.

§ 7 Gebühren

(1)  Für die Benutzung der Stadtbibliothek werden Benutzungsgebühren gemäß 
dem als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis erhoben.

(2) Gebührenschuldner_in ist der/die Benutzer_in der Stadtbibliothek.
(3) Mehrere Gebührenschuldner_innen haften als Gesamtschuldner_innen.
(4)  Gebühren entstehen im Fall der Ziffer 1 des Gebührenverzeichnisses mit der 

Anmeldung bzw. der Verlängerung der Gültigkeit des Bibliotheksausweises, 
im Fall der Ziffern 2 mit der Überschreitung der Leihfrist – auch ohne vorhe-
rige Benachrichtigung.

(5)  Die Gebühr für die Benutzung wird im Fall der Ziffer 1 des Gebührenver-
zeichnisses mit der Anmeldung einer Benutzerin bzw. eines Benutzers fällig. 
Nach Ablauf der Gültigkeit des Bibliotheksausweises wird sie mit Verlänge-
rung des Ausweises fällig. Die Gebühr für die Überschreitung der Leihfrist ist 
sofort zur Zahlung fällig.

(6)  Für die Ausstellung eines Ersatzausweises, die Einarbeitung eines ersetzten 
Mediums, die Ermittlung der aktuellen Adresse, die Vormerkung von Medi-
en sowie für sonstige Amtshandlungen erhebt die Stadtbibliothek Verwal-
tungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Freiburg 
im Breisgau in der jeweils geltenden Fassung. Die besonderen für die Stadt-
bibliothek geltenden Verwaltungsgebühren sind im Gebührenverzeichnis zu 
dieser Satzung nachrichtlich aufgeführt.

(7)  Die Gebühr für den Jahresausweis kann an Aktionstagen wie „Tag der of-
fenen Tür“ oder „Tag der Bibliotheken“ um 50 % reduziert werden. Dies 
muss rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht werden, mindestens 14 Tage 
vor Durchführung der Aktion.

§ 8 Behandlung der Medien

(1)  Benutzer_innen sind verpflichtet, Medien sorgfältig zu behandeln und sie 
vor Beschmutzung, Beschädigung und Verlust zu bewahren. Anmerkungen 
und Unterstreichungen sind zu unterlassen.

(2)  Verlust oder Beschädigung von Medien sind der Bibliothek mitzuteilen. Es ist 
untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen.

§ 9 Haftung

(1)  Benutzer_innen haften für alle vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Ver-
luste oder Beschädigungen der überlassenen Medien sowie für sonstige bei 
der Benutzung der Stadtbibliothek verursachten Schäden.

  Als Ersatz gilt in erster Linie die Ersatzbeschaffung durch den oder die Be-
nutzer_in. Wird innerhalb eines Monats kein Ersatz beschafft, so ist die 
Stadtbibliothek berechtigt, eine Geldleistung in Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes zu fordern.

(2)  Für die Beschädigung oder den Verlust von Medien ist diejenige bzw. derje-
nige schadensersatzpflichtig, auf deren bzw. dessen Bibliotheksausweis die 
Medien entliehen sind.

(3)  Die Stadt Freiburg im Breisgau haftet Benutzer_innen der Stadtbibliothek 
für bei der Benutzung entstandenen Schäden nur, soweit diese auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Dies gilt auch für Schäden, 
die durch die Benutzung der Medien entstehen.

§ 10 Hausordnung

Besucher_innen haben die für die Stadtbibliothek erlassene Hausordnung zu be-
achten, die in den Räumen der Stadtbibliothek aushängt.

§ 11 Ausschluss von der Benutzung

(1)  Benutzer_innen, die gegen diese Benutzungssatzung oder die Hausordnung 
verstoßen, insbesondere die Ausleihfristen wiederholt überschreiten und/
oder die entstandenen Kosten nicht entrichten, können von der weiteren 
Benutzung der Stadtbibliothek befristet ausgeschlossen werden.

(2)  Die Stadtbibliothek darf von Personen, die an einer nach dem geltenden 
Bundesseuchengesetz meldepflichtigen übertragbaren Krankheit leiden, 
nicht benutzt werden.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Benutzung der Stadtbibliothek Freiburg im Breisgau vom 20. Januar 1998 in der 
Fassung vom 13. Dezember 2011 außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 4. April 2024
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Anlage zu § 7 Abs. 1 der Stadtbibliothekssatzung 
Gebührenverzeichnis

A. Benutzungsgebühren
1. Bibliotheksausweis
1.1  Ausweis für 12 Monate für Benutzer_innen  

ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 15,00 EUR
1.2  Ausweis für 12 Monate für Schüler_innen, Studierende, Auszubildende, 

Bundesfreiwilligendienstleistende, Freiwillige in einem sozialen oder öko-
logischen Jahr, Empfänger_innen von Leistungen nach SGB II „Bürgergeld“, 
von Arbeitslosen-geld I nach SGB III, von Sozialhilfe nach SGB XII und Inha-
ber_innen einer Familiencard sowie des Freiburg-Passes gegen Vorlage eines 
Nachweises (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) 10,00 EUR

1.3  Tageskarte für Benutzer_innen ab dem vollendeten  
18. Lebensjahr mit einer Gültigkeit von 1 Öffnungstag 2,00 EUR

2.  Gebühr bei Überschreiten der Leihfrist für alle Benutzer_innen unab-
hängig von der Anzahl der entliehenen Medien

2.1 bei Überschreiten der Leihfrist bis zu 13 Kalendertagen 3,00 EUR
2.2 bei Überschreiten der Leihfrist ab 14 Kalendertagen zusätzlich 3,50 EUR 
 = 6,50 EUR
2.3  bei Überschreiten der Leihfrist ab 28 Kalendertagen zusätzlich 3,50 EUR 

 = 10,00 EUR
2.4 bei Überschreiten der Leihfrist ab 42 Kalendertagen zusätzlich 3,50 EUR 
 = 13,50 EUR
2.5  Zusatzgebühr für das Ausstellen einer Rechnung für nicht  

fristgemäß zurückgebrachte Medien 5,00 EUR
B. Besondere Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren richten sich nach der Satzung der Stadt Freiburg im 
Breisgau über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 28. November 2023 
Gebührenverzeichnis, laufende Nummer 9.1 – 9.4 und sind hier lediglich nach-
richtlich aufgeführt. 
1. Ausstellen eines Ersatzausweises 3,50 EUR
2. Einarbeitung eines ersetzten Mediums je Medium 5,00 EUR
3. Ermittlung der aktuellen Adresse 4,00 EUR
4. Vormerkung von Medien je Medium 1,00 EUR

Öffentliche Versteigerung von Fund zwei-
rädern, Fundschmuck sowie Fundsachen

Am Montag, 13. Mai 2024, um 13.00 Uhr werden im Haus der Begegnung, Ha-
bichtweg 48, 79110 Freiburg im Breisgau,

ca. 75 – 80 Fundfahrräder, drei E-Scooter 
sowie Fundschmuck und Fundsachen aller Art

öffentlich versteigert.
Der Versteigerungsbetrag kann in bar oder mit ec-Cash beglichen werden. Die 
Fundzweiräder können von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr am Versteigerungsort be-
sichtigt werden. Zum Versteigerungsbetrag wird ein Aufgeld von 10 v. H. erho-
ben. Für Sachmängel wird nicht gehaftet.

Freiburg im Breisgau, den 6. März 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Zustellung an Personen  
mit unbekanntem Aufenthaltsort

Mehreren Personen, deren Aufenthalt unbekannt ist, ist ein Bescheid gemäß 
§ 11 des Verwaltungszustellungsgesetzes Baden-Württemberg öffentlich zuzu-
stellen.
Die Personalien der betroffen Person sowie der Ort, an dem das Schreiben ein-
gesehen werden kann, werden in der Zeit vom 13.05.2024 bis 10.06.2024 an 
den Gemeindeverkündungstafeln im Rathaus der Stadt Freiburg und in den Rat-
häusern der Ortsverwaltungen bekannt gemacht.

Freiburg im Breisgau, den 25. April 2024
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

 BEKANNTMACHUNGEN

Sitzung des 
Gestaltungsbeirats

Der Gestaltungsbeirat lädt 
am Donnerstag, 16. Mai, um 
14 Uhr zu seiner 59. öffentli
chen Sitzung im Konferenzbe
reich (EG) des Rathauses im 
Stühlinger, Raum Schauins
land, Fehrenbachallee 12, ein. 
Auf der Tagesordnung steht 
der Neubau eines Kompetenz
standorts für Wasserstofftech
nologien des FraunhoferInsti
tuts für Solare Energiesysteme 
in der Heidenhofstraße 8.

   www.freiburg.de/ 
gestaltungsbeirat

Pflasterarbeiten in 
der Sundgauallee

Kaum ist die westliche 
Einfahrt in die Sundgauallee 
fertiggestellt, gibt es ein paar 
Steinwürfe weiter östlich eine 
neue Baustelle: Das Pflaster 
der stadteinwärts führenden 
Fahrbahn der Sundgauallee 
beim Betzenhauser Torplatz ist 
beschädigt und muss erneuert 
werden. Die Arbeiten begin
nen am 13. Mai und dauern 

bis zum 17. Juni. In dieser Zeit 
ist die Sundgauallee zwischen 
der Dietenbachstraße und der 
AngelusSilesiusStraße stadt
einwärts voll gesperrt. Eine 
Umleitung ist vor Ort ausge
schildert.

Während der Arbeiten sind 
die Geschäfte nur zu Fuß zu 
erreichen, die PkwStellplätze 
sind hier gesperrt. Für Ge
schäfte, die üblicherweise über 
die Sundgauallee beliefert wer
den, wird es Lieferzonen in der 
Dietenbachstraße und der An
gelusSilesiusStraße geben.

Selbstpräsentation 
bei der Bewerbung

Eine Einladung zum Be
werbungsgespräch ist bereits 
ein Erfolg – aber die Auffor
derung „Erzählen Sie uns doch 
mal was über sich“ löst selten 
Begeisterung aus. Für Perso
nalentscheidende ist sie jedoch 
wichtig, um die Kandidatin
nen in Aktion zu erleben und 
Kompetenzen zu beobachten, 
die später für den Erfolg am 
Arbeitsplatz wichtig sind. Im 
Rahmen eines KurzWork

shops am Donnerstag, 16. Mai, 
9 bis 11 Uhr, im Innenstadtrat
haus gibt Petra Flassig, Coach 
für Personalentwicklung, Frau
en Tipps für eine stimmige 
und überzeugende Selbstprä
sentation. Der Workshop ist 
kostenlos, die Zahl der Teil
nehmerinnen ist begrenzt. Er 
ist Teil der Veranstaltungsreihe 
„Wiedereinstieg kompakt“ der 
Kontaktstelle Frau und Beruf.

  Anmeldung: 
www.frauundberuf-bw.de/freiburg 
(unter „Veranstaltungen“)

Frau orientiert sich 
beruflich neu 

Eine klare Richtung zu fin
den, ist für eine berufliche Ver
änderung entscheidend. Viele 
Menschen haben Schwierig
keiten damit, diese Klarheit 
zu erlangen. Insbesondere für 
Frauen bleibt zwischen Beruf, 
Kinderbetreuung oder Pflege 
von Angehörigen und Haushalt 
oft wenig Zeit, um herauszu
finden, wohin der eigene be
rufliche Weg führen soll. Für 
Frauen, die berufliche Neuori
entierung auf den Weg bringen 

wollen, veranstaltet die Kon
taktstelle Frau und Beruf den 
Workshop „Meine berufliche 
Bühne entdecken“. Er findet 
statt am Freitag, 14. Juni, und 
Samstag, 15. Juni, im Spiel
raum Freiburg. Der Kurs kostet 
140 Euro, die Zahl der Teilneh
merinnen ist begrenzt.

  Anmeldung (bis 17.5.) und wei-
tere Infos unter www.frauundbe-
ruf-bw.de/freiburg-so (Stichwort 
Veranstaltungen)

„NOVA“ spielt live 
im Planetarium

Das Planetarium lädt am 
Donnerstag, 16. Mai, um 
19.30 Uhr zu einem außerge
wöhnlichen Ereignis ein: Das 
Schweizer Trio „NOVA“ macht 
auf seiner „Observatory Tour“ 
halt in Freiburg und bietet ein 
Konzert unter dem Sternenhim
mel der Planetariumskuppel. 
Die Gäste können sich unab
hängig vom Wetter auf ein un
getrübtes Hör und Seherlebnis 
freuen. Die Tickets kosten 24 
Euro, ermäßigt 18 Euro. 

  Karten unter Tel. 0761 3 89 06 30 
oder www.planetarium-freiburg.de

KURZ GEMELDET

Freibäder machen auf, Hallenbad ist zu
Nach der Öffnung des Strandbads folgen am Samstag, 18. Mai, 
auch das Freibad St. Georgen und das Lorettobad. Beide ha-
ben täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Wer lieber drinnen ba-
det und das am liebsten in Haslach tut, muss sich hingegen 
noch etwas gedulden: Die Revisionsarbeiten am Dach des Hal-
lenbads dauern länger als geplant. Das Bad öffnet deshalb erst 
am Dienstag, 21. Mai. Um die Schließzeit auszugleichen, wird 
das Faulerbad am Pfingstsonntag, 19.  Mai, und am Pfingst-
montag, 20.  Mai, zusätzlich von 9  bis 17 Uhr geöffnet sein. 
Danach schließt es bis September.   www.badeninfreiburg.de
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Gemeinderat
& Ausschüsse

Die Tagesordnungen und 
Sitzungs vorlagen sind in der Regel 
eine Woche vor dem Termin unter 
www.freiburg.de/GR abrufbar. Bitte 
beachten: Nicht zu jedem Tagesord-
nungspunkt findet eine Aussprache 
statt. Wer ein entsprechendes 
Hörgerät trägt, kann bei Sitzungen 
im Ratssaal des Innenstadtrathauses 
die induktive Höranlage nutzen.

Gemeinsame Sitzung: 
Ausschuss für Schulen und 
Weiterbildung sowie Kinder- 
und Jugendhilfeausschuss 
 Mo, 13.5.
•  Bildungsangebot Weingarten
•  Kindertagesstättenbedarfspla-

nung 24/25; Satzungsaufhebung 
Besuchsanspruch

•  Leitlinienaktualisierung für 
Mädchen*arbeit in Freiburg

•  Grundsatzbeschluss: Ganztagsbe-
trieb Johannes-Schwartz-Schule

•  Ganztagsbetrieb am Adolf-Reich-
wein-Bildungshaus

Neuer Ratssaal 16 Uhr
Gemeinderatssitzung Di, 14.5.
•  Jahresabschluss 2022, Ergebnis 2023
•  Jahresabschlüsse 2023: ASF
•  Entlastung Aufsichtsrat ASF
•  Fortschreibung Tourismuskonzept
•  Änderungen für Weihnachtsmarkt
•  Standort Ruhewald: Sternwaldeck
•  Änderung Stadionverordnung
•  Neue Feuerwehrsatzung
•  Änderung Fraktionsfinanzierung
•  Kitabedarfsplanung 24/25; Sat-

zungsaufhebung Besuchsanspruch
•  Grundsatzbeschluss: Ganztagsbe-

trieb Johannes-Schwartz-Schule
•  Ganztagsbetrieb am Adolf-Reich-

wein-Bildungshaus
•  European Energy Award
•  Richtlinienanpassung: 

„Klimafreundlich Wohnen“
•  Satzungsneufassung: Führung 

Theater Freiburg als Eigenbetrieb
•  Wahlordnung Behindertenbeirat
•  Bewilligung Sozialticket
•  Bewilligung überplanmäßige Auf-

wendungen 2023 beim AfS
•  Langfristige Anmietung Lörracher 

Straße 45 als Gemeinschaftsunter-
kunft für Geflüchtete

Neuer Ratssaal 16 Uhr
Bau-, Umlegungs- und 
Stadtentwicklungsausschuss
 Mi, 15.5.
•  Bebauungsplan „Stadtbahn 

Dietenbach“: Offenlage 
•  Sachstand Kulturdenkmal Gaskugel
•  FNP-Änderung „Rossbächle“: 

Einleitungsbeschluss 
•  FNP-Änderung „Niedermatten“: 

Einleitungsbeschluss
Neuer Ratssaal 16 Uhr
Kulturausschuss Do, 16.5.
•  Jahresbericht 2023: Städtische 

Museen Freiburg
•  Förderkonzept Kulturfestival
•  Zwischenbericht: Abschluss Förder-

programm „Tanzpakt-Stadt-Land-
Bund“

•  Bericht: Nachhaltige Ausrichtung 
kommunaler Kunst- und Kultur-
förderung

Neuer Ratssaal 16 Uhr

Städtische
Museen

Buchungen unter Tel. 201-2501 oder 
per Mail an museumspaedagogik@
stadt.freiburg.de; Infos unter  
www.freiburg.de/museen

Internationaler Museumstag
•  in allen städtischen Museen, 

Eintritt frei, Programm unter: 
www.freiburg.de/museumstag 
So,19.5. 10 – 17 Uhr

Augustinermuseum
Augustinerplatz, Tel. 201-2531, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Fr bis 19 Uhr
Ausstellung
•  Eröffnung: Bellissimo! 

Fr, 17.5. 19 Uhr
•  Bellissimo! Ital. Malerei von der 

Gotik bis zur Renaissance aus dem 
Lindenau-Museum Altenburg
 18.5. – 3.11.

Veranstaltungen
•  Orgelmusik im Augustinermuseum 

Sa, 11.5.  12 Uhr
•  Augustinerfreunde führen: 

Mariä Verkündigung 
So, 12.5.  11 Uhr

•  Familiennachmittag: Muttertag im 
Museum 
So, 12.5.  14 – 16 Uhr

•  Kunstpause: Robert Schad 
Mi, 15.5.  12.30 Uhr

•  Konzert: Ratibor! Und der Fluss 
Mississippi – Homage an Ernst 
Toch 
Do, 16.5.  20 Uhr

•  Orgelmusik im Augustinermuseum 
Sa, 18.5.  12 Uhr

•  Kurzführung: Bellissimo! 
So, 19.5.  10.30/14/15 Uhr

•  Führung: Highlights des 
Augustinermuseums 
So, 19.5.  11 Uhr

•  Mitmachstation Buttons: Rund um 
den Bollenhut 
So, 19.5.  14 – 17 Uhr

•  Kunstpause: Das Geheimnis des 
Goldgrunds 
Mi, 22.5.  12.30 Uhr

•  Workshop: „...und sie taten ihre 
Schätze auf“ 
Fr, 24.5.  17.30 Uhr

•  Orgelmusik im Augustinermuseum 
Sa, 25.5. 12 Uhr

Museum für Neue Kunst
Marienstraße 10 a, Tel. 201-2581, 
Di – So 10 – 17 Uhr, donnerstags bis 
19 Uhr
Ausstellung
•  anders hören bis 8.9.
Veranstaltungen
•  Kunst-Dialoge: anders hören 

Sa, 11.5. 15 Uhr
•  Führung: anders hören 

So, 12.5. 15 Uhr
•  Lesung: Erfahrungswelt Stottern 

Do, 16.5. 18 Uhr
•  Führung: anders hören 

So, 19.5. 11 Uhr 
So, 19.5. (mit Deutscher  
Gebärdensprache) 11/15 Uhr

•  Klanglabor: Experimentieren für 
Familien 
So, 19.5. 14/14.30 Uhr

•  Konzert: Experimentelle  
Gitarrenmusik 
Do, 23.5. 18 Uhr

•  Workshop: Klangkabinett in 
Aktion 
Sa, 25.5. 15 Uhr

Museum Natur und Mensch
Gerberau 32, Tel. 201-2566, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Di bis 19 Uhr
Veranstaltungen
•  Familienführung: Wolf, Bieber 

und Co. 
So, 19.5. 11.30/13.30 Uhr

•  Familiennachmittag: 
Pflanzenpressen selbst gebaut 
Sa, 25.5. 10 Uhr

Archäologisches Museum 
Colombischlössle
Rotteckring 5, Tel. 201-2574, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Mi bis 19 Uhr
Ausstellung
•  KeltenKids: Eine Reise in die  

Steinzeit bis 1.9.
Veranstaltungen
•  Familienführung: KeltenKids 

Sa, 11./18.5. 15 Uhr 
So, 19.5. 14 Uhr

•  Escape Game: Verschollen in der 
Zeit 
Fr, 17.5. 17.30 Uhr

•  Kostümführung: Die tatkräftige 
Keltin Onomaris erzählt 
So, 19.5. 10.30 Uhr

•  Führung: KeltenKids 
So, 19.5. (mit Deutscher 
Gebärdensprache) 10.30 Uhr 
Do, 23.5. 15 Uhr

•  Ausstellungsrundgang: KeltenKids 
So, 19.5. 12 Uhr

Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Münsterplatz 30, Tel. 201-2515, 
Di – So 10 – 17 Uhr
Veranstaltungen
•  Kurzgeschichte(n): Von der Burg 

zur freien Stadt 
Fr, 17.5. 12.30 Uhr

•  Familienführung: Traumberuf 
Ritter 
So, 19.5. 11 Uhr

•  Führung: Christian Wentzinger 
und sein Künstlerhaus 
So, 19.5. 14 Uhr

Kunsthaus L6
Lameystr. 6, Tel. 58 53 94 57, Do/Fr 
16 – 19 Uhr, Sa/So 11 – 17 Uhr 
www.freiburg.de/kunsthausl6
Ausstellung
•  Förderpreis für bildende Kunst
 bis 12.5.
Zinnfigurenklause
Im Schwabentor 1, Mo – Fr 14.30 – 17 
Uhr, Sa/So 12 – 14 Uhr, 
www.zinnfigurenklause-freiburg.de
•  geöffnet ab Sa, 18.5.
•  Tag der offenen Tür 

Sa, 18.5. 11 – 15 Uhr

Theater
Freiburg

Kartenbestellung: Tel. 201-2853 
Öffnungszeiten der Theaterkasse 
Bertoldstr. 46: Mo – Fr 10 – 18 Uhr,  
Sa 10 – 13 Uhr; Infos unter  
www.theater.freiburg.de

Samstag, 11.5.
•  Game On: Zauberflöte  

(Premiere) 19.30 Uhr
•  Mutter.Liebe 20 Uhr
Sonntag, 12.5.
•  Don Carlos 18 Uhr
•  Mein Opa auf den Marshall-Inseln 

(Uraufführung) 19 Uhr
Montag, 13.5.
•  Freiburger Science Slam (Gastspiel)

 19.30 Uhr
Dienstag, 14.5.
•  Mutter.Liebe 20 Uhr
Mittwoch, 15.5.
•  Game On: Zauberflöte 19.30 Uhr
•  Heim und Flucht Orchester 20 Uhr
Donnerstag, 16.5.
•   Company 19.30 Uhr
•  Shelter (Premiere) 20 Uhr
Freitag, 17.5.
•  Mein Opa auf den Marshall-Inseln

 19 Uhr
•  Der Große Gopnik 19.30 Uhr
•  Die Begegnung von gestern 20 Uhr
•  Freiburg.Phil Club 20 Uhr
Samstag, 18.5.
•  Mein Opa auf den Marshall-Inseln

 19 Uhr
•  Game On: Zauberflöte 19.30 Uhr
•  Jesse Coston: Of Life and Opera 

(Gastspiel) 20 Uhr
Montag, 20.5.
•  Don Carlos 18 Uhr
•  Die Begegnung von gestern 19 Uhr
Samstag, 25.5.
•  Theaterführung für Familien

 11 Uhr
•  Don Carlos 19.30 Uhr
•  Der junge Mann / Das Ereignis 

(letzte Vorstellung) 20 Uhr

Städtische
Bäder

Aktuelle Infos unter  
www.badeninfreiburg.de

Keidel-Therme
An den Heilquellen 4, Tel. 2105-850, 
www.keideltherme.de
• täglich  9 – 21 (Sauna ab 10 Uhr)
Hallenbad Haslach
Carl-Kistner-Str. 67, Tel. 2105-520
• geschlossen bis Mo, 20.5.
•  Di – Fr 14 – 20 Uhr
•  Sa/So  9 – 16 Uhr
Westbad
Ensisheimer Straße. 9, Tel. 2105-510
•  Mo, 20.5. 10 – 18 Uhr
•  Mo/Mi/Fr  10 – 21 Uhr 
•  Di/Do  7 – 21 Uhr
•  Sa/So  10 – 18 Uhr
Faulerbad
Faulerstr. 1, Tel. 2105-530
•  geschlossen ab Di, 21.5.
•  So/Mo, 19./20.5. 9 – 17 Uhr
•  Mo – Do  6 – 8 Uhr 
•  Mo – Fr 13 – 20 Uhr
•  Fr (Senioren und Schwangere) 

 8 – 12 Uhr 
•  Sa  (nur Frauen) 9 – 11 Uhr

 (Spielenachmittag) 11 – 18 Uhr 
•  So 9 – 18 Uhr
Hallenbad Hochdorf
Hochdorfer Str. 16b, Tel. 2105-550
•  So/Mo, 19./20.5.  geschlossen
•  Di/Do  18 – 20 Uhr
•  Do (Senioren und Schwangere)
 9.30 – 11 Uhr 
•  Fr  15 – 20 Uhr
•  Sa  (Spielenachmittag) 14 – 18 Uhr 
•  So  8.30 – 13 Uhr
Hallenbad Lehen
Lindenstr. 4, Tel. 2105-540
•  Di/Do  14 – 16 Uhr
•  Sa (Senioren und Schwangere) 

 12.30 – 14 Uhr 
•  Sa  (Spielenachmittag) 14 – 16 Uhr
Strandbad
Schwarzwaldstr. 195, Tel. 2105-560
•  Mo – So 12 – 19 Uhr 
•  Mo – So (ab Sa, 18.5.) 10 – 20 Uhr
Lorettobad
Lorettostraße 51a, Tel. 2105-570
•  Mo – So (ab Sa, 18.5.) 10 – 20 Uhr
Freibad St. Georgen
Am Mettweg 42, Tel. 2105-580
•  Mo – So (ab Sa, 18.5.) 10 – 20 Uhr

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr; 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtbibliothek 
Rückgabeautomat: Mo – So 6 – 23 Uhr
Ausstellung
•  „Europa im Jahr 2100“ bis 25.5.
Veranstaltungen
•  Lesekreis: Französische Literatur 

Di, 14.5. 16 Uhr
•  Digitale Sprechstunde 

Do, 16.5. 10 Uhr
•  Vorlesestunde 

Do, 16.5. 15.30 Uhr
•  Onleihe: Digitale Kompetenzen 

stärken 
Do, 23.5. 16.30 Uhr

•  Sprachcafé: Deutsch für 
Anfänger_innen 
Mi 14 Uhr

•  Online Deutsch lernen 
Mi/Do 14 Uhr

•  Sprachcafé: Deutsch 
Mi 16 Uhr 
Do 14 Uhr

•  Gamingnachmittag für Kinder 
Di/Fr 15.30 Uhr

•  Bibliobus Mulhouse 
Fr, 17.5. 14.30 – 16.30 Uhr

Stadtteilbibliothek Haslach
Carl-Kistner-Str. 59, Tel. 201-2261, 
Di – Fr 9.30 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr; 
stadtbibliothek-haslach@stadt.
freiburg.de 
Ausstellung
•  Where? And for what bis 31.5.
Veranstaltungen
•  Bilderbuchkino: 

„Aufruhr im Gemüsebeet“ 
Mi, 15.5. 16 Uhr

•  Elterncafé 
Mi, 15.5. 16 Uhr

•  Gesellschaftsspiele-Treff 
Do, 16.5. 16 Uhr

•  Vorlesespaß in 30 Minuten 
Mi, 22.5. 16 Uhr

•  Sprachentreff: Lesen und Vorlesen 
in vielen Sprachen 
Do, 23.5. 16 Uhr

•  Moving words: Literaturkreis 
Do, 23.5. 17 Uhr

•  Freies Gamen mit dem eSports-
Verein Freiburg e.V. 
Fr 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 201-2280 
Di – Fr 10.30 – 13.30 und Di – Do 
15 – 18 Uhr; FlexiBib: Mo 10 – 16 Uhr; 
stadtbibliothek-mooswald@stadt.
freiburg.de 
•  Kamishibai: „Papa, ist zehn viel?“ 

Do, 16.5. 15.30 Uhr
•  Bilderbuchkino 

Mi, 22.5. 15.30 Uhr
Mediothek Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 
201-2270, Di / Do / Fr 13 – 18 Uhr, Mi 
10 – 18 Uhr; FlexiBib: Di – Fr 8 – 10 
Uhr, Mo 18 – 19.30 Uhr, Sa 8 – 14 Uhr; 
stadtbibliothek-rieselfeld@stadt.
freiburg.de 
•  Die Stunde Ohrenschmaus 

Mi/Do, 15./16.5. 16 Uhr
•  Basteln mit Vorlesen 

Fr, 17.5. 16 Uhr
•  Pen & Paper: Rollenspieltreff 

Sa, 18.5. 13 Uhr
•  Büchertreff 

Mi, 22.5. 19.30 Uhr
•  Manga & Anime Treff 

Fr, 24.5. 18 Uhr
Europe Direct Freiburg
Münsterplatz 17, 3. OG
•  World Café zur Europawahl 

Mo, 13.5. 18 – 20 Uhr
•  Vortrag von Caroline von Kries: 

Der Green Deal der EU unter der 
Lupe – „Warum wählen gehen 
auch der Biene nützt“ 
Fr, 17.5. 19 Uhr

•  Offene Sprechstunde 
Di/Mi 14 – 16 Uhr

Planetarium
Bismarckallee 7g, Tel. 3 89 06 30,  
www.planetarium-freiburg.de 
service@planetarium-freiburg.de
Altersfreigabe in Klammern.
Samstag, 11.5.
•  Ein Sternbild für Flappi (5) 15 Uhr
•  Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
•  Zeitreise (12) 19.30 Uhr

Sonntag, 12.5.
•  Sternenfee Mira (5) 15 Uhr
•  Schwarze Löcher (8) 16.30 Uhr
Dienstag, 14.5.
•  Galaxis (12) 19.30 Uhr
Mittwoch, 15.5.
•  Die Sonne (8) 15 Uhr
Donnerstag, 16.5.
•  Livekonzert Nova 19.30 Uhr
Freitag, 17.5.
•  Der kleine Major Tom (7) 15 Uhr
•  Ziel: Zukunft (12) 19.30 Uhr
Samstag, 18.5.
•  Ein Sternbild für Flappi (5) 15 Uhr
•  Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
•  Jenseits der Milchstraße (12)

 19.30 Uhr
Sonntag, 19.5.
•  Die Olchis (5) 15 Uhr
•  Planeten (8) 16.30 Uhr
Dienstag, 21.5.
•  Sternenfee Mira (5) 15 Uhr
•  Schwarze Löcher (8) 16.30 Uhr
•  Der aktuelle Sternenhimmel (12)

 19.30 Uhr
Mittwoch, 22.5.
•  Abenteuer Planeten (8) 11 Uhr
•  Reise durch die Nacht (8) 15 Uhr
Donnerstag, 23.5.
•  Venusia will‘s wissen (6) 11 Uhr
•  Die Sonne (8) 15 Uhr
Freitag, 24.5.
•  Die Olchis (5) 15 Uhr
•  Planeten (8) 16.30 Uhr
•  Zeitreise (12) 19.30 Uhr
Samstag, 25.5.
•  Ein Sternbild für Flappi (5) 15 Uhr
•  Reise durch die Nacht (8) 16.30 Uhr
•  Galaxis (12) 19.30 Uhr

Volkshochschule
Freiburg

Rotteckring 12; www.vhs-freiburg.
de, Tel. 3 68 95 10, info@vhs-
freiburg.de, Mo – Do, 9 – 18 Uhr, Fr, 
9 – 12.30 Uhr, Anmeldung auch für 
Einzel veranstaltungen erforderlich.
•  Vortrag: „Du warst mein Morgen-

licht allein“: Christian Morgen-
stern (9 Euro) 
Mo, 13.5. 19 – 20.30 Uhr

•  Online-Vortrag: Emotionale 
Selbstregulation (9 Euro) 
Mo, 13.5. 18.30 – 20 Uhr

•  Exkursion: Kronenvielfalt und 
Freiau (12 Euro) 
Mi, 15.5. 18 – 20 Uhr

•  Exkursion: Taubergießen im 
Frühling (60 Euro) 
Sa, 25.5. 9 – 17 Uhr

•  Workshop: Die Rakeltechnik auf 
großem Format (125 Euro) 
Sa/ So, 25./26.5. 10 – 16 Uhr

•  Exkursion: Vom alten Flugplatz 
zum Heidenhof (12 Euro) 
So, 26.5. 15 – 17 Uhr

Dies &
Jenes

Waldhaus Freiburg
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 77-10,  
www.waldhaus-freiburg.de
Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 17 Uhr. 
Sonn- und feiertags 12 –17 Uhr. 
Telefonische Anfragen und Reser-
vierungen: Di – Fr 9 – 12.30 Uhr
Ausstellung
•  Faces of Climate Change: Gesich-

ter des Klimawandels  bis 22.9.
Veranstaltungen
•  Spaziergang: Das Arboretum  

Günterstal im Frühjahr (6 Euro) 
So, 12.5. 14 – 15.30 Uhr

•  Exkursion: 5-Seen-Radtour im südl. 
Mooswald (Anm. erforderlich) 
Di, 14.5. 17 – 19.30 Uhr

•  Netzwerk Demenz: Ein Nachmit-
tag für Menschen mit Demenz 
(Anm. bis 16.5. an 
betreuungsgruppen@ksst- 
freiburg.de, 62,50 Euro) 
Fr, 24.5. 14.30 – 17.30 Uhr

Naturerlebnispark Mundenhof
ganzjährig rund um die Uhr geöff-
net. www.freiburg.de/mundenhof  
Infos unter Tel. 201-6580

Abfall &
Recycling

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH (ASF), Tel. 76 70 70 
www.abfallwirtschaft-freiburg.de 
Service-Center: Mo – Do 8 – 12 und 
13 – 17 Uhr, Fr 8 – 12 / 13 – 15.30 Uhr

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9 – 12.30 / 13 – 18 Uhr 
Fr, Sa 8 – 13 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8 – 16 Uhr 
Sa 9 – 16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9 – 16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9 – 13 Uhr
Umschlagstation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll 
Mo – Do 7.15 – 11.45 / 13 – 16 Uhr 
Fr 7.15 – 12.15 / 13 – 15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9 – 12.45 Uhr
Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmitteln, 
Medikamenten, Chemikalien,  
Pestiziden, Altöl, Farben etc.

•  Landwasser (Roter Otto) 
Mo, 13.5. 8.30 – 11 Uhr

•  Lehen (Hallenbad, Parkplatz) 
Mo, 13.5. 13 – 15 Uhr

Ämter &
Dienststellen

Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement
Rathaus im Stühlinger, Fehren-
bachallee 12, abi@stadt.freiburg.de
•  Bürgerservice-Zentrum 

buergerservice@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/termine oder 
Tel. 201-0 

•  Bürgerberatung im Innenstadtrat-
haus, Rathausplatz, Tel. 201-1111, 
buerger beratung@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/buergerberatung 
Mo – Do 8 – 17.30 Uhr 
Fr 8 – 16 Uhr

•  Telefon-Service-Center 
Tel. 201-0 und 115 
Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Amt für Kinder, Jugend  
und Familie (AKI)
Europaplatz 1, Empfang:  
Tel. 201-8310, www.freiburg.de/aki 
aki@stadt.freiburg.de

Amt für Soziales (AfS)
Fehrenbachallee 12, Empfang:  
Tel. 201-3507, www.freiburg.de/afs 
afs_empfang@stadt.freiburg.de

Amt für Migration und 
Integration (AMI)
 Berliner Allee 1, Tel. 201-6301 
www.freiburg.de/ami 
ami@stadt.freiburg.de

Amt für öffentliche Ordnung
Fehrenbachallee 12
•  Fundbüro: Tel. 201-4827, -4828 

fundbuero@stadt.freiburg.de
•  Veranstaltungen und Gewerbe: 

Tel. 201-4860 
gewerbe@stadt.freiburg.de

•  Sicherheit und Ordnung: 
Tel. 201-4860 
polizei@stadt.freiburg.de

•  Waffen- und Sprengstoffrecht: 
Tel. 201-4857, -4869, -4888 
waffenbehoerde@stadt.freiburg.de

•  Fahrerlaubnisse: Tel. 201-4931 
fahrerlaubnisbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Bußgeldabteilung: 
Tel. 201-4950, bussgeldbehoerde 
@stadt.freiburg.de

•  Gemeindevollzugsdienst / Voll-
zugsdienst der Polizeibehörde:  
Tel. 201-4923 
vollzugsdienst@stadt.freiburg.de

•  Veterinärbehörde: Tel. 201-4965 
veterinaerbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Fachservice Ordnungs angelegen-
heiten: Tel. 201-4931

Beratungszentrum Bauen
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-4390, 
bzb@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/bzb

Eigenbetrieb Friedhöfe
Friedhofstr. 8, Tel. 201-6602 
www.freiburg.de/friedhof 
ebf@stadt.freiburg.de
•  Bestattungsdienst: 

Tel. 27 30 44  rund um die Uhr
Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle (IBB-Stelle) 
mit Patientenfürsprechenden
Eschholzstr. 86, www.freiburg.de/ibb
•  IBB-Stelle: donnerstags 17 – 18 Uhr 

Tel. 201-3639, ibb@stadt.freiburg.de
•  Patientenfürsprechende: jeden  

1. und 3. Donnerstag 16 – 17 Uhr,  
patientenfuersprecher@stadt.frei-
burg.de, Tel. 208-877 (mit AB)

Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Europaplatz 1, Tel. 201-8408, 
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
•  Mo, Mi, Fr 8 – 11 Uhr
Jugend-/Kinderbüro im 
Jugendbildungswerk Freiburg
•  Jugendbüro: Tel. 79 19 79 90  

info@jugendbuero.net 
www.jugendbuero.net

•   Kinderbüro: Tel. 79 19 79 18 
kinderbuero@jbw.de  
www.kinderbuero-freiburg.de

Kontaktstelle Frau und Beruf
Rathausplatz 2 – 4, Tel. 201-1731 
frau_und_beruf @stadt.freiburg.de 
www.frauundberuf-bw.de/freiburg-so

Ortsverwaltungen
Informationen und Kontakt: 
www.freiburg.de/ortschaften
Seniorenbüro mit 
Pflegestützpunkt
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032 
www.freiburg.de/senioren 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de

Stadtarchiv
Neuer Messplatz 5a, Tel. 201-2701 
stadtarchiv@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtarchiv 
Mo, Di, Do 10 – 16, Mi, 10 –18 Uhr

Standesamt
Rathausplatz, standesamt@stadt.
freiburg.de, Termine: Tel. 201-0 
www.freiburg.de/standesamt
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.
Wegweiser Bildung
Eingang Stadtbibliothek  
Münster platz 17, Tel. 201-2020  
info@wegweiser-bildung.de 
www.wegweiser-bildung.de 
 Di 10 – 13 Uhr, Di – Fr 14 – 17 Uhr

Wohngeld /
Wohnberechtigungsscheine
Fahnenbergplatz 4, Tel. 201-5480 
www.freiburg.de/wohngeld

„Mein Opa auf den Marshall-Inseln“
In Familiengeschichten galt Vanessa Valks Opa immer als Held, 
doch war er das? Neben Kindheitserinnerungen hinterließ er 
ihr zwei Fotoalben und ein Tagebuch über seine Reise auf die 
Marshall-Inseln im Jahr 1911. Dort blieb er drei Jahre, bis er 
für sein Vaterland in den Krieg zog. Jetzt stellt sie sich die Frage, 
wie sich aus heutiger Sicht die Geschichte eines Kolonialisten 
erzählen lässt, dessen Heldenanekdoten in der Familienüber-
lieferung sein späteres Nazitum überdeckten. Die Uraufführung 
des Schauspiels findet am Sonntag, 12. Mai, um 19 Uhr im 
Werkraum des Stadttheaters statt.   www.theater.freiburg.de
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Das Theater Freiburg hat 
den Spielplan für die 

im September startende 
Saison 2024/25 vorge-
stellt. Es ist die letzte mit 
Intendant Peter Carp und 
dessen Team, die  weiter 
auf Internationales  setzen. 
Aber sie wollen ihre Gäste 
auch mit eigens für das 
Theater Freiburg geschrie-
benen Werken und vielen 
Höhepunkten überraschen.

„Wir freuen uns auf die 
Spielzeit und wollen sie bis 
zum letzten Moment auskos-
ten“, sagte Chefdramaturg 
und Schauspielleiter Rüdiger 
Bering bei der Vorstellung 
des neuen Spielplans. Von 
„Abmoderieren“ könne keine 
Rede sein, „wir machen das 
mit Freude und Lust“. Inten-
dant Carp konnte bei der Pro-
grammvorstellung nicht dabei 
sein, ließ aber schriftlich ganz 
Ähnliches ausrichten: „Wir 
freuen uns darauf, in unserer 
letzten Saison in Freiburg noch 
mal hochmotiviert aus dem 
Vollen zu schöpfen.“

Das Motto „Weltempfän-
ger“, mit dem Carp 2017/18 
in Freiburg antrat, sei nach wie 
vor aktuell, betonte Bering. So 
stehen 2024/25 Inszenierungen 
von Regisseurinnen und Regis-
seuren aus Ländern wie Irak, 

Israel, Litauen oder Polen auf 
dem Programm.

Besondere Uraufführungen
Hinzu kommen Urauffüh-

rungen – wie etwa die, für die 
Carp kurzfristig in Freiburgs 
ukrainische Partnerstadt Lviv 
gereist war. Ziel seiner Reise 
war, eine Kooperation zu ei-
nem 1932 entstandenen Werk 
des jüdischen Komponisten 
Józef Koffler auszuloten. „Al-
les durch M. O. W.“ erzählt von 
einer Partnerschaftsvermitt-
lungsagentur der 1930er-Jahre, 
kam aber nie zur Aufführung, 
da Koffler 1944 von der Gesta-
po ermordet wurde. Der Hin-
weis auf dieses „Fundstück der 
umwerfenden Art“ – so Heiko 
Voss, Leiter Musiktheater – sei 
vom Freiburger Komponisten 
Johannes Schöllhorn gekom-
men. Dieser wird das Werk im 
Auftrag des Theaters neu or-
chestrieren und damit startklar 
für die Uraufführung im Juni 
2025 machen.

Auch die zweite große Auf-
tragsarbeit zählt zu den Hö-
hepunkten der neuen Saison: 
Die in Merzhausen lebende 
Theresia Walser, Tochter von 
Martin Walser, schreibt für das 
Theater Freiburg ein Stück mit 
dem Arbeitstitel „Erwartung“. 
Inszenieren wird es Peter Carp, 
der in einem Schreiben aus 

Lviv seine Freude über die 
Zusammenarbeit mit dieser 
„großartigen Dramatikerin“ 
zum Ausdruck brachte. Das 
Stück soll im kommenden Fe-
bruar uraufgeführt werden und 
erzählt von Menschen, die sich 
auf eine Apokalypse vorberei-
ten, die dann wider Erwarten 
gar nicht eintritt.

Ganz große Oper
Im Musiktheater wird die 

neue Spielzeit am 29. Septem-
ber mit Giacomo Puccinis Oper 
„Tosca“ eröffnet: dem „Polit-
Psychothriller über einen Ma-
ler, eine berühmte Sängerin 
und den mächtigen Polizeichef 
Roms, die durch ein fatales Di-
ckicht aus Liebe, Eifersucht, 
Glaube, Verrat, Intrigen und 
Mord“ irren, so Voss. Im Okto-
ber folgt die 2018 entstandene 
Kammeroper „Prism“ der ame-
rikanischen Komponistin Ellen 
Reid über das Innenleben einer 
jungen Frau, die Erfahrungen 
von Übergriff und sexuellem 
Missbrauch bewältigen muss.

Außerdem stehen „Pique 
Dame“ von Peter Tschaikows-
ky, die Oper „Jenufa“ von Leoš 
Janáček, Jacques Offenbachs 
Politsatire „Le Roi Carotte“ 
über den übellaunigen König 
Karotte und „Alcina“ von Ge-
org Friedrich Händel auf dem 
Programm. Wieder aufgenom-

men werden „The Hand-Maid’s 
Tale“ von Poul Ruders und 
„Game on: Zauberflöte“ nach 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Höllensturz bis Rauflust
Das Schauspiel startet – 

nach Wiederaufnahmen von 
Georg Büchners „Woyzeck“, 
von „Familie Schroffenstein“ 
(Heinrich von Kleist) und 
Viktor Jerofejews „Der Große 
Gopnik“ im September – mit 
der Uraufführung von „Para-
dise Lost. Kommando Him-
melfahrt“ am 25. Oktober. Das 
Stück geht auf John Miltons 
gleichnamiges 
Versepos von 
1667 zurück 
und handelt 
von Luzifers 
Höllensturz, 
nachdem er 
sich in einem 
Akt der Re-
volte gegen 
die göttliche 
Ordnung ge-
stellt hat.

Am Tag 
darauf hat 
Henrik Ib-
sens drama-
tisches Gedicht „Peer Gynt“ 
Premiere, dann folgen „Mo-
lières Amphitryon“, „Erste 
Wahl“ von der Seniorenthea-
tergruppe „die methusalems“ 

und, zum Ausklang des Kafka-
Jahres am 20. Dezember, „Der 
Prozess“. Außerdem zu sehen 
sind, neben Walsers Auftrags-
arbeit, „Wollstonecraft“ von 
Sarah Berthiaume, „Dehli, ein 
Tanz“ von Iwan Wyrypajew 
und „Rauflust“ von Heribert 
Fritsch, mit dem Peter Carp 
schon lange zusammenarbeitet.

Wilde Sause
Das 2009 gegründete Junge 

Theater ist im Teenageralter 
angekommen und feiert sei-
nen 15.  Geburtstag: mit dem 
Figurentheater „Frida und das 

Wut“, mit der 
Oper zum 
E i n s t e i g e n 
namens „Die 
O p e r n t o d e 
meiner Mut-
ter“ – beides 
Wi e d e r a u f -
nahmen – und  
mit der Jubi-
läumsausgabe 
des Lirum La-
rum Lesefests. 
Neu im Spiel-
plan sind „Pi-
nocchio“ und 
„Grimm!“, die 
„wirklich wah-

re Geschichte von Rotkäpp-
chen und ihrem Wolf“, hinzu 
kommen viele andere Stücke, 
Konzerte oder Lesungen. Mi-

chael Kaiser, künstlerischer 
Leiter des Jungen Theaters, 
verspricht „eine wilde Sause, 
die das komplette Theaterjahr 
2024/25 andauert“.

Tanz-Crème de la crème
Für die Tanzsparte kündig-

te die künstlerische Leiterin 
Adriana Almeida Pees Werke 
weltweiter Choreografiegrößen 
wie William Forsythe, Angelin 
Preljocaj und Marcos Morau 
an, aber auch neue Impulse 
einer jungen Generation von 
Choreografinnen und Choreo-
grafen wie Julien Carlier oder 
Noé Soulier. Gleich zwei Mal 
wird die Dresden Frankfurt 
Dance Company mit ihrem 
künstlerischen Leiter Ioannis 
Mandafounis zu Gast sein, 
den fulminanten Abschluss der 
Spielzeit bildet der Doppel-
abend „Mandafounis & Forsy-
the“ am 27. Juni 2025.

Ausblick auf Konzerte
Das Konzertprogramm stellt 

Generalmusikdirektor André 
de Ridder demnächst vor, Kon-
zertdramaturgin Jessy Meiser 
verriet allerdings schon einige 
Höhepunkte: etwa das Eröff-
nungskonzert „À la Puccini“, ein 
Brahms-Festival oder das Neu-
jahrskonzert „Feuerwerke“. 

   Spielplan online unter: 
www.theater.freiburg.de

„Noch einmal aus dem Vollen schöpfen“
     Das Theater Freiburg stellt den Spielplan für die Saison 2024/25 vor
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Kreativer Blick auf ein großes Problem
Waldhaus zeigt Ausstellung „Gesichter des Klimawandels“

Im Waldhaus ist seit 
Kurzem eine besondere 

Ausstellung zu sehen. Darin 
setzen sich angehende Gra-
fikdesignerinnen und Foto-
grafen der Gertrud -Luckner-
Gewerbeschule in Freiburg 
und junge Mediengestal-
tende der Hamar-Katedral-
skole in Norwegen mit den 
Auswirkungen des Klima-
wandels im Schwarzwald 
und in den norwegischen 
Skanden auseinander.

„Hjertelig velkommen“, 
begrüßte Margret  Hansen, die 
stellvertretende 
Waldhaus-Lei-
terin, die Gäste 
aus Norwegen – 
den Schulleiter 
und zwei Leh-
rer – sowie die 
vielen Jugend-
lichen aus Frei-
burg und ihre 
L e h r e r i n n e n 
und Lehrer, die 
zur Vernissage 
gekommen wa-
ren. Im Aus-
stellungsraum 
im ersten Stock ragt ein 
Baumstamm bis zur Decke: 
eine 2023 abgestorbene Ess-

kastanie, die die Schülerinnen 
und Schüler in dicke Scheiben 
geschnitten und dann, jeweils 
mit etwas Abstand dazwi-
schen, wieder zu einem Stamm 
zusammengefügt haben.

Zuvor haben sie jede einzel-
ne der 32 Baumscheiben mit 
leuchtender Farbe bemalt und 
als Druckstock verwendet. Auf 
dem weißen Papier wirken die 
pinkfarben oder blau leuchten 
Baumscheiben wie Fingerab-
drücke. 

Die Frage, was dieser Baum 
alles erlebt hat, war für die 
Jugendlichen Inspiration, auf 

ihr eigenes Leben 
zu schauen 
und prägende 
biograf ische 
Erfahrungen 
in kurzen, 
sehr berüh-
renden Texten 
festzuhalten 
– so hängen 
an einer Wand 
Texte und 
bunte Baum-
scheiben ne-
ben- und über-
einander. „Es 
geht gar nicht 

nur um diesen Baum, sondern 
um euch, die ihr vom Klima-

wandel betroffen seid“, sagte 
Olga Betermieux, Lehrerin 
der Getrud-Luckner-Gewerbe-
schule.

Kreativer Denkanstoß
Ob mit Installationen, Dru-

cken, Collagen oder Fotogra-
fien – die Jugendlichen haben 
sich auf ganz unterschiedliche 
Weise künstlerisch mit einer 
der größten Herausforderun-
gen auseinandergesetzt. Mit 
der Ausstellung wollen sie 
einen kreativen Denkanstoß 

geben und neue Perspektiven 
auf die Themen Klimawandel, 
Hitzestress und Baumsterben 
eröffnen.

Möglich wurde das gleich 
mehrere Grenzen überschrei-
tende Projekt durch eine Eras-
mus-Partnerschaft: So konnten 
sich die Freiburger Auszubil-
denden und die jungen Norwe-
gerinnen und Norweger wech-
selseitig besuchen. Auf dem 
Programm standen eine Woche 
in den norwegischen Skanden, 
einem Gebirge, das sich längs 

durch ganz Skandinavien zieht, 
und eine Woche im Schwarz-
wald. Dabei waren die jungen 
Menschen gemeinsam im Wald 
unterwegs, haben über den Kli-
mawandel diskutiert, zusam-
men gearbeitet und sich auch 
danach weiter ausgetauscht. 
„Wir haben neue Erfahrun-
gen gesammelt, neue Freunde 
gefunden und gelernt, andere 
Meinungen zu aktzeptieren“, 
berichtete die Freiburger Be-
rufsschülerin Rahel Ginter. Die 
Ergebnisse können sie jetzt – 
nach vielen Wochen intensiver 
Planung und Arbeit – erstmals 
öffentlich zeigen; im kommen-
den Frühjahr soll die Ausstel-
lung im norwegischen Hamar 
zu sehen sein.

„Ich wünsche euch, dass 
das Projekt ein Impuls war, eu-
ren Horizont zu erweitern und 
Neues zu wagen. Und dass ihr 
euren Weg offen und neugierig 
weitergeht “, gab Margret Han-
sen ihnen zum Abschluss mit 
auf den Weg, und endete mit 
einem „Tusen Takk!“ an alle 
Beteiligten. 

  Bis 22.9. im Waldhaus, Wonn-
haldestr. 6. Öffnungszeiten: Di – Fr, 
10 – 17 Uhr, sonn- und feiertags 
(mit Waldhaus-Café), 12 – 17 Uhr. 
Infos: www.waldhaus-freiburg.de, 
Tel. 0761 89 64 77 10

Grenzüberschreitendes Projekt: Junge Kunstschaffende aus 
Freiburg und Norwegen mit Drucken ihrer Baumscheiben.
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Zinnfiguren  
wieder zu sehen

Wie immer startet die Zinn-
figurenklause im Schwabentor 
am 3. Samstag im Mai in seine 
neue Saison – die mittlerwei-
le 56. seit der Eröffnung im 
Mai 1969. Zum Wiederbeginn 
nach der Winterpause gibt es 
am Samstag, 18. Mai, einen 
Tag der offenen Tür – mit frei-
em Eintritt zwischen 11 und 
15 Uhr und besonderem Pro-
gramm. So können die Mu-
seumsgäste sehen, wie eine 
Zinnfigur gegossen und bemalt 
wird, bevor sie den Weg in ein 
Diorama findet.

  www.zinnfigurenklause-frei-
burg.de; Öffnungszeiten ab 21.5.: 
Sa / So 12–14, Mo–Fr 14.30–17 Uhr

Internationaler 
Museumstag

Einblicke in die Welt der 
Museen bietet der internationa-
le Museumstag 2024 am Sonn-
tag, 19. Mai, von 10 bis 17 Uhr. 
Die Städtischen Museen betei-
ligen sich daran mit einem ab-
wechslungsreichen Programm 
für kleine und große Museums-
fans. Der Eintritt in alle Häuser 
ist an diesem Tag frei. 

  Programm siehe Kalender auf 
Seite 6, unter www.freiburg.de/ 
museumstag oder unter 
www.museumstag.de
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STELLENANZEIGEN

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Sachbearbeiterin (a) 
 im Sachgebiet Gaststätten und Gewerbe
   Besoldungsgruppe A 10 g.D. LBesO bzw. EG 9c TVöD   bis 19.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Außendienstmitarbeiterin (a) 
 im Vollzugsdienst der Polizeibehörde
   Bis Entgeltgruppe 9a TVöD   Bewerbungsfrist bis 19.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für öffentliche Ordnung als

 Sachbearbeiterin (a) 
 Fahrerlaubnisse
   Besoldungsgruppe A 10 g.D. LBesO bzw. EG 9c TVöD   bis 26.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Gebäudemanagement Freiburg als

  Technikerin / Ingenieurin / 
Meisterin (a) Elektrotechnik

 als Projektleitung
   Bis Entgeltgruppe 10 TVöD   Bewerbungsfrist bis 19.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Soziales als

 Sachbearbeiterin (a) 
 in der Örtlichen Betreuungsbehörde
   Entgeltgruppe 9c TVöD   Bewerbungsfrist bis 20.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Migration und Integration als

 Sachbearbeiterin (a) 
 Wohnraumverwaltung
   Besoldungsgruppe A 9 m.D. LBesO bzw. EG 9a TVöD   bis 20.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Migration und Integration als

  Sachbearbeiterin (a) für Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

   Besoldungsgruppe A 10 g.D. LBesO bzw. EG 9c TVöD   bis 20.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Migration und Integration als

 Sachbearbeiterin (a) 
 Ausländerrecht Schwerpunkt humanitäre Migration
   Besoldungsgruppe A 10 g.D. LBesO bzw. EG 9c TVöD   bis 26.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Kinder, Jugend und Familie als

  Sekretärin (a) der Abteilung  
Inklusion und außerschulische Bildung

   Entgeltgruppe 6 TVöD   Bewerbungsfrist bis 26.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt als

	 Baumpfleger	(a)	
   Entgeltgruppe 7 TVöD   Bewerbungsfrist bis 26.05.2024

>  Wir suchen Sie für das Amt für Schule und Bildung als

 Schulverwaltungskraft (a) 
 an der Edith-Stein-Schule
   Entgeltgruppe 7 TVöD   Bewerbungsfrist bis 02.06.2024

Bereit für die Grillsaison
Dritte Grillzone am Moosweiher ist fertig

In Freiburg gibt es jetzt 
eine Möglichkeit mehr, 

Wurst, Gemüse oder an-
dere Leckereien zu braten: 
Der in die Jahre gekomme-
ne Grillplatz am Westufer 
des Moosweihers hat sich 
in eine Grillzone mit drei 
Grillstellen, 
einer Feuer-
stelle, reichlich 
Sitzgelegenhei-
ten und einem 
Grillkohlebehäl-
ter verwandelt.

Damit ist auch 
die letzte der 
drei Grillzonen, 
die das Grillkonzept 
vorsieht, fertig. Außerdem 
hat das Garten- und Tiefbau-
amt auf sechs Spielplätzen die 
Feuerstellen mit einem Grill-
rost nachgerüstet, sodass auch 
dort gegrillt werden kann: am 
Spielplatz im Dietenbachpark, 
im Jugendtreff JuKS (Wie-
sentalstraße), am Spielplatz 

Wiesenweg in Günterstal, am 
Spielplatz Lindenbergschule 
in Munzingen, am Spielplatz 
Retzgraben in Hochdorf und 
in der Grünanlage Reutemat-
ten in Tiengen. Die neue Zone 
am Moosweiher und die sechs 
Grillroste haben rund 60 000 

Euro gekostet. 
Seit Mai 

vergangenen 
Jahres er-
freut sich die 
erste Zone im 
Seepark gro-
ßer Beliebt-
heit. Im Sep-
tember folgte 
die zweite im 
Dietenbach-

park. In den nun drei Grill-
zonen ist es erlaubt und 
erwünscht, auch selbst mit-
gebrachte Grills aufzustellen. 
Außerhalb der Grillzonen und 
öffentlicher Grillstellen bleibt 
das Grillen und Feuermachen 
durch die Parkanlagensatzung 
verboten. 

GRILLEN
Onlinekarte mit den über 50 
städtischen Grill- und Feuerstel-
len und wichtigen Infos: 
www.freiburg.de/grillen
In Grillzonen und an Feuerstel-
len gelten folgende Regeln:
•  Müll in Abfallbehältern ent-

sorgen, Grillkohle und -asche 
in Grillkohlebehälter werfen.

•  Öffentliche Grillroste nach 
dem Nutzen reinigen, Rück-
stände beseitigen.

•  Übermäßige Rauchentwick-
lung vermeiden.

•  Nachtruhe ab 22 Uhr; Mu-
sikboxenverbot ab 23 Uhr, 
Rücksicht auf Anwohnende 
nehmen.

•  Auch auf Feuerstellen und 
in Grillzonen ist Feuerma-
chen und Grillen ab einem 
Waldbrandgefahren- oder 
Graslandfeuerindex Stufe 4 
und höher untersagt. 
Infos: www.dwd.de

Für Grillzonen gilt außerdem:
•  Eigene Grills nicht unter 

Baumkronen aufstellen.
•  Eigene Grills müssen 30 cm 

Bodenabstand haben.
• Einweggrills sind verboten.

Zuckerwatte, Riesenrad und Co.
Freiburger Frühjahrsmess’ startet am 17. Mai 

Mit bunten Lichtern, 
schnellen Fahrge-

schäften und einer Men-
ge Spaß für alle startet 
am Freitag, 17. Mai, die 
Freiburger Frühjahrsmess' 
auf dem Messegelände. 
Bis zum 27. Mai können 
Besucherinnen und Be-
sucher eine Vielzahl von 
Fahrgeschäften, Attrakti-
onen und Essensständen 
probieren. Wie üblich gibt 
es auch dieses Jahr wieder 
spezielle Aktionstage.

Über elf Tage hinweg bieten 
mehr als 100  Schaustellerin-
nen, Schausteller und Markt-
kaufleute eine breite Palette 
an Attraktionen. Neben den 
altbekannten Fahrgeschäf-
ten wie Break-Dance No. 1, 
Wilde-Maus, Flip-Fly, Best 
XXL und Eclipse gibt es auch 
zwei neue zu entdecken: My-
thos und Aviator. Kulinarisch 
kann sich die Frühjahrsmess’ 
ebenfalls sehen lassen. Von 
gebrannten Mandeln und Zu-
ckerwatte bis hin zu Pommes, 
Currywurst und Co. wird für 

jeden Geschmack etwas gebo-
ten. Außerdem bietet der Wa-
renmarkt ein großes Angebot 
an handgemachten Produkten, 

Kleidung, Schmuck, Gewürzen 
und Haushaltswaren.

Die beliebten Aktionstage 
finden ebenfalls wieder statt. 

Am Dienstag, 21.  Mai, ist 
Kinder- und Familientag mit 
halben Preisen für alle Fahr-
ten. Am Mittwoch, 22.  Mai, 
kommen Studierende bei zahl-
reichen Sonderangeboten auf 
ihre Kosten. Auf Gäste, die 
am Donnerstag, 23.  Mai, zum 
Schnäppchen- und Aktionstag 
kommen, warten zahlreiche 
Lose und tolle Gewinne. Der 
Oma-Opa-Enkel-Tag ist am 
Freitag, 24.  Mai. An diesem 
Tag können sich die ersten 
100 Enkelkinder, die mit ihren 
Großeltern ans Riesenrad kom-
men, auf eine Überraschungs-
tüte mit Freifahrten freuen. 

Wie jedes Jahr sind das Er-
öffnungs- und Abschlussfeuer-
werk ein Highlight der Messe. 
Es findet an beiden Tagen um 
23 Uhr statt. 

Öffnungszeiten
•  Fr, 17.5. 17 – 24 Uhr
•  Sa, 18.5. 14 – 24 Uhr
•  So, 19.5. 11 – 24 Uhr
•  Mo, 20.5. 11 – 23 Uhr
•  Di – Do, 21. – 23.5. 14 – 23 Uhr
•  Fr / Sa, 24. / 25.5. 14 – 24 Uhr
•  So, 26.5. 11 – 23 Uhr
•  Mo, 27.5. 14 – 24 Uhr

  www.freiburgermess.freiburg.de

Hoch hinaus geht es auf Wunsch auch in diesem Jahr auf der 
Frühjahrsmesse – ganz schnell oder auch ganz gemütlich.

Mundenhof gibt Entwarnung
Keine Gefahr mehr durch den hungrigen Mäusebussard

Was man nicht alles 
macht aus Hunger… 

Der angriffslustige Mäuse-
bussard, der in den ver-
gangenen Wochen am 
Mundenhof für Aufregung 
sorgte, flog die Menschen 
nur an, um nach Futter zu 
betteln – das hat sich jetzt 
herausgestellt. Inzwischen 
ist die Gefahr gebannt: Der 
junge Bussard wurde kürz-
lich eingefangen und zu ei-
ner Greifvogelhilfe in Nord-
rhein-Westfalen gebracht.

Anfänglich gingen der 
Mundenhof und die Wildtier-
beautragten des Forstamts da-
von aus, dass es sich bei den 
Angriffen um ein zwar selte-
nes, aber durchaus bekanntes 
Revierverhalten zur Brutzeit 
handelt. Nach kurzer Zeit war 
jedoch klar: Das Verhalten ist 
untypisch, zudem fand man 
keinen Horst.

Daraufhin zog man einen 
Falkner zurate, der herausfand: 
Es handelt sich um ein zahmes, 
aber hungriges Jungtier, das 
Menschen anfliegt, um nach 

Futter zu betteln. Die Fütterung 
durch Menschen war dem Bus-
sard offensichtlich bekannt.

Da er sich aktuell nicht selbst 
in der Natur erhalten kann und 
demnach kein Ende der Über-
griffe in Sicht war, wurde der 
Bussard im Einvernehmen mit 
den Naturschutzbehörden ein-
gefangen und zur Bergischen 
Greifvogelhilfe in Rösrath ver-
bracht. Dort wird er auf eine 
Wiederauswilderung vorberei-
tet, damit er ohne menschliche 
Hilfe überleben kann.

Wildtiere nicht füttern
Das Beispiel zeigt, wie 

schwerwiegend die Folgen 
wohlgemeinter Fütterung von 
Wildtieren sein können. Die 
Tiere verlieren dadurch die 
Scheu vor dem Menschen – 
und das kann zu einem Prob-
lem werden. Bei Übergriffen 
können sowohl Mensch als 
auch Tier verletzt werden. Des-
halb ist von einer Fütterung 
dringend abzuraten.

In Baden-Württemberg gilt 
zudem ein Fütterungsverbot 
für Wildtiere, von dem nur 

Singvögel ausgenommen sind. 
In Freiburg gibt es zusätzlich 
eine Polizeiverordnung, die 
es verbietet, Futter für Tauben 
und Wasservögel an öffentli-
chen Stellen auszulegen. Das 
soll Konflikte mit Wildtieren 
mindern und sie zudem vor fal-
scher Nahrung schützen, an der 
sie ernsthaft erkranken können. 

Gerade um diese Jahreszeit 
sind viele Jungtiere unterwegs, 
die oft als vermeintlich hilf-
los wahrgenommen und von 
Menschen aufgenommen und 
großgezogen werden. Nach 
der Wiederauswilderung ver-
enden diese Tiere jedoch oft 
qualvoll, weil sie nicht auf das 
Überleben vorbereitet wurden. 
Häufig kommt es auch zu ei-
ner Fehleinschätzung, und das 
vermeintlich hilfsbedürftige 
Tier würde eigentlich weiter-
hin durch seine Elterntiere ver-
sorgt. Hier gilt also: Wildtiere 
in der Natur belassen. 

  Bei Fragen zu Wildtieren kann 
man sich an die Wildtierbeauftrag-
ten der Stadt Freiburg wenden: 
Andreas Schäfer (Tel. 0761 201-
6213) und Lea Dieminger (Tel. 0761 
201-6217) helfen gerne weiter.

KULTUR 
IN KÜRZE

Chorförderung jetzt 
beantragen

Freiburger Chöre können ab 
sofort die Anträge auf Basisför-
derung für die Förderperiode 
2025 bis 2028 sowie die Pro-
jektanträge für das Jahr 2025 
einreichen. Insgesamt gibt es 
jährlich rund 100 000 Euro für 
zwei unterschiedliche Förde-
rungen. Die Basisförderung 
ist ein Zuschuss zum laufen-
den, ständig wiederkehrenden 
Aufwand eines Chores. Die 
Projektförderung soll herausra-
gende Vorhaben unterstützen. 

Wer eine Förderung beantra-
gen möchte, kann die Anträge 
bis Freitag, 12. Juli, als PDF 
an das Kulturamt schicken. 
Die Jurysitzung ist für Oktober 
geplant. Die aktuellen Antrags-
formulare sowie die Richtlini-
en gibt es unter:

  www.freiburg.de/kulturamt

Rückfragen im Kulturamt an: 
Sonja.Kiefer-Blickensdorfer@stadt.
freiburg.de, Tel. 0761 201-2111

Bewerbungen für 
das Atelier Mondial 

Ab sofort und noch bis 
Dienstag, 18. Juni, können sich 
Kunstschaffende aus Freiburg 
und der Region für ein Sti-
pendium bewerben. Die Stadt 
Freiburg ist gemeinsam mit 
den Kantonen Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft, Solothurn, 
dem Elsass und der geschäfts-
führenden Basler Christoph-
Merian-Stiftung Träger eines 
Programms, über das zwölf 
Atelieraufenthalte, zwei Reise- 
und ein Recherchestipendium 
gemeinsam finanziert und ver-
geben werden. In seiner Form 
der fest institutionalisierten 
grenzüberschreitenden Koope-
ration ist das 2006 gegründete 
Atelier-Mondial-Programm 
europaweit einzigartig und bie-
tet Kunstschaffenden der Regi-
on einmalige Chancen zu Ar-
beitsaufenthalten in aller Welt. 

Die Bewerbungen für das 
Jahr 2025 laufen. Die detail-
lierten Ausschreibungen samt 
Teilnahmebedingungen und 
die Online-Bewerbungsformu-
lare finden sich unter:

  www.ateliermondial.com

Weitere Infos beim Kulturamt:  
Tel. 0761 201-2101, kulturamt@
stadt.freiburg.de
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